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AMTSBLATT DES ERZBISTUMS KÖLN

Dokumente Seiner Heiligkeit Papst Franziskus

Nr. 1 Botschaft von Papst Franziskus  
zum Internationalen Tag  
der Menschen mit Behinderung

Liebe Brüder und Schwestern!

Wir alle tragen, so würde der Apostel Paulus sagen, den Schatz 
des Lebens in zerbrechlichen Gefäßen (vgl. 2 Kor 4,7) und  
der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung lädt  
uns ein, zu begreifen, dass unsere Gebrechlichkeit in keiner 
Weise „den Glanz des Evangeliums von der Herrlichkeit  
Christi“ trübt, sondern offenbart, „dass das Übermaß der  
Kraft von Gott und nicht von uns kommt“ (2 Kor 4,4.7).  
Denn einem jeden ist, ohne Verdienst und ohne Unterschied, 
das ganze Evangelium geschenkt und damit auch die freu-
dige Aufgabe, es zu verkünden. „Wir sind alle gerufen, den  
anderen ein klares Zeugnis der heilbringenden Liebe des  
Herrn zu geben, der uns jenseits unserer Unvollkommenhei-
ten seine Nähe, sein Wort und seine Kraft schenkt und unse-
rem Leben Sinn verleiht.“ (Apostolisches Schreiben Evangelii  
gaudium, 121). Das Evangelium zu verkünden ist nämlich  
keine Aufgabe, die nur einigen vorbehalten ist, sondern es  
wird für alle, die die Begegnung und die Freundschaft mit  
Jesus erlebt haben, zu einer unumgänglichen Notwendig-
keit.1

Das Vertrauen in den Herrn, die Erfahrung seiner Zärtlich-
keit und der Trost seiner Gemeinschaft mit uns sind keine 
Privilegien, die nur wenigen vorbehalten sind, und auch kein 
Vorrecht derer, die eine sorgfältige und lange Ausbildung er-
halten haben. Seine Barmherzigkeit lässt sich im Gegenteil 
auf ganz besondere Weise von denen erkennen und erfahren, 
die nicht auf sich selbst vertrauen, sondern die Notwendig-
keit verspüren, sich dem Herrn anheimzugeben und mit ihren 
Geschwistern zu teilen. Es handelt sich um eine Weisheit, die 
in dem Maße wächst, in dem das Bewusstsein der eigenen Be-
grenztheit zunimmt, und die uns die liebevolle Entscheidung 
des Allmächtigen, sich über unsere Schwäche zu beugen, noch 
mehr schätzen lässt. Es ist ein Bewusstsein, das einen von der 
Traurigkeit des Klagens – auch wenn es noch so begründet 
ist – befreit und es dem Herzen erlaubt, sich für den Lobpreis 
zu öffnen. Die Freude, die das Gesicht derer erfüllt, die Jesus 
begegnen und ihm ihre Existenz anvertrauen, ist keine Illusion 
oder die Frucht von Naivität, sie ist das Hereinbrechen der 
Kraft seiner Auferstehung in ein von Zerbrechlichkeit gezeich-
netes Leben.

1 Vgl. Botschaft zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung, 
20. November 2021.

https://www.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Alle_sind_wir_missionarische_Jünger
https://www.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Alle_sind_wir_missionarische_Jünger
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/pont-messages/2021/documents/papa-francesco_20211120_messaggio-disabilita.html
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Es handelt sich dabei um ein wahres Lehramt der Zerbrech-
lichkeit, das, wenn es beachtet würde, unsere Gesellschaften 
menschlicher und geschwisterlicher machen würde und jeden 
von uns begreifen lassen könnte, dass das Glück ein Brot ist, 
das man nicht alleine isst. Wie sehr würde uns die Erkenntnis, 
dass wir einander brauchen, dabei helfen, weniger feindselige 
Beziehungen zu jenen zu haben, die uns umgeben! Und wie 
sehr würde die Erkenntnis, dass sich auch Völker nicht alleine 
retten können, dazu drängen, nach Lösungen für die sinnlosen 
Konflikte zu suchen, die wir gerade erleben!

Heute wollen wir an das Leid aller Frauen und aller Männer 
mit Behinderung erinnern, die in Kriegssituationen leben oder 
die aufgrund der Kämpfe eine Behinderung haben. Wie viele 
Menschen – in der Ukraine und an anderen Kriegsschauplät-
zen – sind an den Orten, an denen gekämpft wird, eingesperrt 
und haben nicht einmal die Möglichkeit zu fliehen? Wir müs-
sen ihnen besondere Aufmerksamkeit schenken und ihnen den 
Zugang zu humanitärer Hilfe in jeder Hinsicht erleichtern.

Das Lehramt der Zerbrechlichkeit ist ein Charisma, mit dem ihr 
– Schwestern und Brüder mit Behinderung – die Kirche be-
reichern könnt. Eure Anwesenheit „kann dazu beitragen, die 
Wirklichkeit, in der wir leben, zu verändern und sie mensch-
licher und einladender zu machen. Ohne Verletzlichkeit, ohne 
Grenzen, ohne Hindernisse, die es zu überwinden gilt, gäbe es 
keine wahre Menschlichkeit“.2 Und deshalb freue ich mich, dass 
sich der syno dale Weg als günstige Gelegenheit erweist, endlich 
auch eure Stimme zu hören, und dass das Echo dieser Beteili-
gung in das Vorbereitungsdokument für die kontinentale Phase 
der Synode eingeflossen ist. Darin heißt es: „Zahlreiche Berichte 
weisen auf fehlende geeignete Strukturen und Möglichkeiten zur 
Begleitung von Menschen mit Behinderung hin und sprechen 
neue Wege an, um deren Beitrag willkommen zu heißen und 
ihre Teilhabe zu fördern: Ihren eigenen Lehren zum Trotz läuft 
die Kirche Gefahr, es der Gesellschaft nachzutun und sie außen 
vor zu lassen. Die aufgeführten Formen von Diskriminierung 
– mangelhaftes Zuhören, die Verletzung des Rechts sich auszu-
suchen, wo und bei wem man lebt, das Vorenthalten der Sakra-
mente, der Vorwurf der Hexerei, Missbrauchsfälle – und ande-
res beschreiben die Kultur der Ausgrenzung von Menschen mit 

Behinderung. Sie entstehen nicht zufällig, sondern entspringen 
derselben Wurzel: der Vorstellung, dass das Leben von Menschen 
mit Behinderung weniger wert sei als das anderer.“3

Vor allem aber hilft uns die Synode mit ihrer Einladung, mit-
einander unterwegs zu sein und einander zuzuhören, zu begrei-
fen, dass es in der Kirche – auch im Hinblick auf Behinderung 
– kein wir und diese gibt, sondern nur ein einziges wir, mit 
Jesus Christus in der Mitte, in das jeder seine eigenen Gaben 
und Begrenzungen einbringt. Dieses Bewusstsein beruht auf 
der Tatsache, dass wir alle Teil derselben verletzlichen Mensch-
heit sind, die von Christus angenommen und geheiligt worden 
ist, es beseitigt jede willkürliche Unterscheidung und öffnet die 
Tür zur Teilnahme eines jeden Getauften am Leben der Kirche. 
Vor allem dort, wo die Synode wirklich inklusiv gewesen ist, 
hat sie es ermöglicht, tief verwurzelte Vorurteile zu beseitigen. 
Es sind nämlich die Begegnung und die Geschwisterlichkeit, 
die die Mauern des Unverständnisses niederreißen und die Dis-
kriminierung besiegen. Deshalb wünsche ich mir, dass sich jede 
christliche Gemeinschaft für die Anwesenheit von Schwestern 
und Brüdern mit Behinderung öffnet und ihnen stets Aufnah-
me und vollständige Inklusion garantiert.

Dass es sich um einen Zustand handelt, der uns und nicht diese  
angeht, wird uns bewusst, wenn eine Behinderung uns selbst 
oder eine uns nahestehende Person betrifft, entweder vorüberge-
hend oder aufgrund des natürlichen Alterungsprozesses. In die-
ser Situation beginnen wir, die Wirklichkeit mit neuen Augen zu 
sehen und wir erkennen, dass wir auch jene Barrieren niederrei-
ßen müssen, die uns vorher als unbedeutend erschienen. All dies 
untergräbt jedoch nicht die Gewissheit, dass jeder Zustand von 
vorübergehender, erworbener oder dauerhafter Behinderung in 
keiner Weise unsere Natur als Kinder des einen Vaters verändert 
und unsere Würde beeinträchtigt. Der Herr liebt uns alle mit 
der gleichen zärtlichen, väterlichen und bedingungslosen Liebe.

Liebe Brüder und Schwestern, ich danke euch für die Initiati-
ven, mit denen ihr diesen Internationalen Tag für Menschen 
mit Behinderung gestaltet. Ich begleite sie mit dem Gebet. Von 
Herzen segne ich euch alle und bitte euch, für mich zu beten.

Rom, Sankt Johannes im Lateran, am 3. Dezember 2022

Franziskus

Dokumente des Erzbischofs

Nr. 2 Ernennung zur Amtsleitung

Der Erzbischof von Köln hat am 8. Dezember 2022 Herrn 
Frank Hüppelshäuser zur Amtsleitung des Erzbistums Köln er-
nannt. Das Schreiben hat folgenden Wortlaut:

Sehr geehrter Herr Hüppelshäuser,
nach Anhörung des Generalvikars und des Ökonomen des Erz-
bistums ernenne ich Sie hiermit gem. c. 145 § 2 CIC i.V.m. 
Art. 4 § 2 des Diözesangesetzes zur Ordnung der Erzbischöf-
lichen Kurie im Erzbistum Köln mit Wirkung vom 1. Januar 
2023 für fünf Jahre zur

Amtsleitung

in der Erzbischöflichen Kurie im Erzbistum Köln. Ich bin dank-
bar für Ihre Bereitschaft, diese Aufgabe für unser Erzbistum zu 
übernehmen und wünsche Ihnen Gottes reichen Segen.

Köln, 8. Dezember 2022

Für das Erzbistum Köln
+ Rainer Maria Card. Woelki

Erzbischof von Köln

Markus-J. Heeg 
Erzbischöflicher Notar

2 La Chiesa è la nostra casa. Zusammenfassung der Sonderkonsultationen 
der Synode von Menschen mit Behinderungen, herausgegeben vom 
Dikasterium für Laien, Familie und Leben, Nr. 2: vgl. Website des 
Dikasteriums.

3 „Mach den Raum deines Zeltes weit” (Jes 54,2). Arbeitsdokument für die 
kontinentale Etappe der Synode über Synodalität, 36.
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Nr. 3 Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO)

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeitsvertrags-
rechts für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster 
(nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn (Regional-KODA  
NW) hat am 28. September 2022 beschlossen:

I) Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) 
für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster (nord-
rhein-westfälischer Teil) und Paderborn vom 15.12.1971 
(Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Köln 1972,  
Nr. 25, S. 25 ff.), zuletzt geändert am 7. Juli 2022 (Amts-
blatt des Erzbistums Köln 2022, Nr. 110, S. 142), wird wie 
folgt geändert:

1. § 60f wird wie folgt gefasst:
 „§ 60f    Beschluss der Regional-KODA  

vom 28. September 2022

 Herabgruppierungen, die auf der von der Regional-
KODA am 28. September 2022 beschlossenen Ände-
rung der Ziffer 2 in Abschnitt II des Teils A der Anlage 
2 KAVO (Entgeltordnung) beruhen, sind frühestens 
mit Wirkung ab dem 1. Oktober 2022 zulässig.“

2. Die Anlage 2 (Entgeltordnung) wird wie folgt geändert:
 In Teil A Abschnitt II Ziffer 2 wird in dem der Entgelt-

gruppe 9b zugeordneten Tätigkeitsmerkmal die Ziffer 
„8“ durch die Ziffer „9a“ ersetzt.

II) Die Änderung unter Ziffer I) Nr. 1 tritt am 1. Oktober 
2022 in Kraft. Die Änderung unter Ziffer I) Nr. 2 tritt 
rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Köln, 1. Dezember 2022

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 4 Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO)

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeitsvertrags-
rechts für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster 
(nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn (Regional-KODA  
NW) hat am 2. November 2022 beschlossen:

I) Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) 
für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster (nord-
rhein-westfälischer Teil) und Paderborn vom 15.12.1971 
(Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Köln 1972, Nr. 25, 
S. 25 ff.), zuletzt geändert am 1. Dezember 2022 (Amts-
blatt des Erzbistums Köln 2023, Nr. 3, S. 3), wird wie folgt 
geändert:

1. An § 40b wird ein § 40c folgenden Wortlauts angefügt:
 „§ 40c     Kurzarbeit in der besonderen Situation eines 

Energieversorgungsausfalls

 Diese Vorschrift gilt für die besondere Situation eines 
Energieversorgungsausfalls, der bei einer allgemeinen 
Notfalllage auf der Entscheidung einer staatlichen Be-
hörde beruht. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraus-
setzungen kann Kurzarbeit auf der Grundlage einer 
Dienstvereinbarung (§ 38 Mitarbeitervertretungsord-
nung) eingeführt werden. Im Übrigen finden die Re-

gelungen der Anlage 32 sinngemäße Anwendung. In 
Einrichtungen ohne Mitarbeitervertretung ist Kurz-
arbeit in sinngemäßer Anwendung der Regelungen der 
Anlage 32 und gemäß den gesetzlichen Vorgaben mit 
jedem betroffenen Mitarbeiter gesondert schriftlich  
zu vereinbaren. Diese Vorschrift tritt mit Ablauf des  
30. Juni 2023 außer Kraft.“

2. Die Anlage 32 wird wie folgt geändert:
a) § 3 wird wie folgt geändert:
 aa)  In Satz 2 wird das Datum „31. Dezember 2022“ 

durch das Datum „30. Juni 2023“ ersetzt.
 bb)  In Satz 3 wird das Datum „31. Dezember 2022“ 

durch das Datum „30. Juni 2023“ ersetzt.
b) In § 8 Satz 2 wird das Datum „31. Dezember 2022“ 

durch das Datum „30. Juni 2023“ ersetzt.
II) Die Änderungen unter Ziffer I) treten am 2. November 

2022 in Kraft. 

Köln, 2. Dezember 2022

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 5 Ordnung für Studierende in ausbildungsintegrierten 
dualen Studiengängen

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeitsvertrags-
rechts für die (Erz-) Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster 
(nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn (Regional-KODA  
NW) hat am 28. September 2022 beschlossen:

I) Die Ordnung für Studierende in ausbildungsintegrierten 
dualen Studiengängen für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen,  
Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born vom 15. November 2021 (Amtsblatt des Erzbistums 
Köln 2021, Nr. 156, Seiten 190 ff.), zuletzt geändert am  
7. Juli 2022 (Amtsblatt des Erzbistums Köln 2022,  
Nr. 112, Seite 142 f.) wird wie folgt gefasst:

„Ordnung für Studierende in ausbildungsintegrierten 
 dualen Studiengängen1 

Präambel

Die Regelungen dieser Ordnung kommen zustande durch Be-
schlüsse der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen und de-
ren In-Kraft-Setzung durch die Diözesanbischöfe der (Erz-)
Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn. Sie 
sind ausgerichtet auf die besonderen Erfordernisse der kirch-
lichen Dienste. Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes 
(Grundordnung) ist Grundlage und in ihrer jeweiligen Fassung 
Bestandteil dieser Ordnung. Die Regelungen dieser Ordnung 
entsprechen im Wesentlichen den Bestimmungen des Tarifver-
trages für Studierende in ausbildungsintegrierten dualen Stu-
diengängen im öffentlichen Dienst (TVSöD-VKA). Soweit die 
Bestimmungen dieser Ordnung mit denen des TVSöD-VKA 
übereinstimmen, werden sie in gleicher Weise ausgelegt.

1 Wenn in den Regelungen dieser Ordnungen nur die weibliche oder 
männliche Form verwendet wird, erfolgt dies aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit. Es sind stets alle Geschlechter gemeint.



4 Amtsblatt des Erzbistums Köln
Stück 1 · 1. Januar 2023

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

(1) Diese Ordnung gilt für Personen, die mit Rechtsträgern im 
Sinne von § 1 Abs. 1 und 2 der Ordnung zur Mitwirkung bei 
der Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts durch Kommissionen 
in den (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster (nord-
rhein-westfälischer Teil) und Paderborn einen Vertrag für die 
Teilnahme an einem ausbildungsintegrierten dualen Studien-
gang schließen. Die Personen werden nachfolgend Studierende 
genannt. Voraussetzung dafür, dass diese Ordnung auf Studie-
rende Anwendung findet, ist auch, dass die Studierenden in 
einem Beruf ausgebildet werden, der
a) von der Ordnung für Berufsausbildungsverhältnisse oder
b) von der Ordnung für Schülerinnen in praxisintegrierten 

Ausbildungsgängen zur Erzieherin, Kinderpflegerin oder 
Heilerziehungspflegerin nach landesrechtlichen Regelun-
gen (PiA-Ordnung) 

erfasst wird.

(2) Ausbildender ist, wer andere Personen zur Ausbildung ein-
stellen darf. Die Ausbildereigenschaft bestimmt sich nach dem 
Aufbau der Verwaltung.

(3) Das ausbildungsintegrierte duale Studium verbindet auf 
der Grundlage eines schriftlichen Ausbildungs- und Studien-
vertrags eine betriebliche Ausbildung, die von Absatz 1 Satz 3 
Buchstaben a) oder b) erfasst wird, mit einem Studium, das in 
einem vom Ausbildenden vorgegebenen Studiengang an einer 
Hochschule absolviert wird. Das ausbildungsintegrierte duale 
Studium gliedert sich in einen Ausbildungsteil und einen Stu-
dienteil, die beide jeweils dem Erreichen der entsprechenden 
Abschlussqualifikation dienen. Dabei beinhaltet der Studienteil 
des ausbildungsintegrierten dualen Studiums fachtheoretische 
Studienabschnitte an der Hochschule (Lehrveranstaltungen) 
und berufspraktische Studienabschnitte beim Ausbildenden 
oder einem von dem Ausbildenden zu bestimmenden Dritten.

§ 2 Einstellungsvoraussetzungen

(1) Die Einstellung setzt eine dem kirchlichen Dienst entspre-
chende persönliche Eignung und sachliche Befähigung voraus.

(2) Die persönliche Eignung richtet sich auch nach den Anfor-
derungen der Grundordnung in ihrer jeweils geltenden Fassung.

(3) Sachliche Befähigung für die Einstellung ist der für die Be-
rufsausbildung und das Studium notwendige Schulabschluss.

§ 3 Ausbildungs- und Studienvertrag, Nebenabreden 

(1) Vor Beginn des Ausbildungs- und Studienverhältnisses ist 
ein schriftlicher Ausbildungs- und Studienvertrag zu schlie-
ßen, der neben der Bezeichnung des beabsichtigten Studienab-
schlusses (Studienteil) und des integrierten Ausbildungsberufes 
(Ausbildungsteil) mindestens folgende Angaben enthält:
a) die maßgebliche Studien- und Prüfungsordnung in der 

jeweils geltenden Fassung, die kooperierende Hochschu-
le, den Aufbau und die sachliche Gliederung des ausbil-
dungsintegrierten dualen Studiums, die maßgebliche Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung in der jeweils geltenden 
Fassung sowie Art, sachliche und zeitliche Gliederung des 
Ausbildungsteils, 

b) Beginn, Dauer und Verteilung des Studienteils einschließ-
lich berufspraktischer Studienabschnitte (Studienplan) und 
Festlegung der diesbezüglichen Teilnahmepflicht sowie Be-
ginn, Dauer und Verteilung des Ausbildungsteils (Ausbil-
dungsplan), 

c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Aus-
bildungs- und Studienzeit, 

d) Dauer der Probezeit, 
e) Zahlung und Höhe des Studienentgelts sowie Studienge-

bühren,
f ) Dauer und Inanspruchnahme des Urlaubs, 
g) Voraussetzungen, unter denen das Vertragsverhältnis ge-

kündigt werden kann, 
h) Bindungs- und Rückzahlungsbedingungen, 
i) die Inbezugnahme dieser Ordnung in ihrer jeweils gelten-

den Fassung sowie einen in allgemeiner Form gehaltenen 
Hinweis auf die Dienstvereinbarungen, die auf das Ausbil-
dungs- und Studienverhältnis anzuwenden sind,

j) die Form des Ausbildungsnachweises nach dem Berufs-
bildungsgesetz (BBiG) für Studierende mit einem Ausbil-
dungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a).

(2) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich ver-
einbart werden. Sie können gesondert gekündigt werden, so-
weit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 

§ 4 Beschlüsse der Zentralen Kommission der Zentral-KODA

Beschlüsse der Zentralen Kommission im Sinne von § 3  
Abs. 1 Zentral-KODA-Ordnung sind mit ihrer In-Kraft- 
Setzung Bestandteil dieser Ordnung, soweit die Beschlüsse die 
Ausbildungs- und Studienverhältnisse betreffen.

§ 5 Probezeit, Kündigung 

(1) Die Probezeit beträgt drei Monate für Studierende mit ei-
nem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchstabe a) und 
sechs Monate für Studierende mit einem Ausbildungsteil nach 
§ 1 Abs. 1 Satz 3 Buchstabe b). Wird die Ausbildung während 
der Probezeit um mehr als ein Drittel dieser Zeit unterbrochen, 
so verlängert sich die Probezeit bei Studierenden mit einem 
Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) um den Zeit-
raum der Unterbrechung.

(2) Während der Probezeit kann das Vertragsverhältnis von 
beiden Seiten jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist 
gekündigt werden.

(3) Nach der Probezeit kann das Vertragsverhältnis unbescha-
det der gesetzlichen Kündigungsgründe nur gekündigt werden
a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten ei-

ner Kündigungsfrist (ein wichtiger Grund kann auch nach 
den Maßstäben der Grundordnung in der jeweils gültigen  
Fassung gegeben sein),

b) von den Studierenden mit einer Kündigungsfrist von vier 
Wochen.

§ 6 Ärztliche Untersuchungen 

(1) Studierende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor  
ihrer Einstellung ihre gesundheitliche Eignung durch das Zeug-
nis eines Amts- oder Betriebsarztes nachzuweisen. Für Studie-
rende, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) fal-
len, ist ergänzend § 32 Abs. 1 JArbSchG zu beachten. 

(2) Der Ausbildende ist bei begründeter Veranlassung berech-
tigt, Studierende zu verpflichten, durch ärztliche Bescheini-
gung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die nach dem 
Ausbildungs- und Studienvertrag übernommenen Verpflich-
tungen zu erfüllen. Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um 
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einen Betriebsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien 
nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. Die Kosten dieser 
Untersuchung trägt der Ausbildende.

(3) Studierende, die besonderen Ansteckungsgefahren aus-
gesetzt, mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt 
oder mit der Zubereitung von Speisen beauftragt sind, sind in 
regelmäßigen Zeitabständen oder auf ihren Antrag bei Been-
digung des Ausbildungs- und Studienverhältnisses ärztlich zu 
untersuchen. Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Aus-
bildende, falls hierzu kein Dritter verpflichtet ist.

§ 7 Nachweispflichten, Akteneinsichtsrecht 

(1) Die Leistungsnachweise aus dem Studienteil des ausbil-
dungsintegrierten dualen Studiums sind Bestandteil der Perso-
nalakte der Studierenden. Hierzu haben die Studierenden die 
von den Hochschulen auszustellenden Leistungsübersichten 
nach den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen sowie 
eine Abschrift des Abschlusszeugnisses unverzüglich nach Aus-
händigung dem Ausbildenden vorzulegen. 

(2) Die Studierenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre voll-
ständigen Personalakten. Sie können das Recht auf Einsicht 
durch einen hierzu schriftlich Bevollmächtigten ausüben las-
sen. Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten 
erhalten. 

(3) Beurteilungen sind Studierenden unverzüglich bekannt zu 
geben. Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen.

§ 8 Wöchentliche und tägliche Ausbildungs- und Studienzeit 

(1) Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbil-
dungs- und Studienzeit und tägliche Ausbildungs- und Studien-
zeit der Studierenden richten sich während der fachtheoretischen 
Abschnitte nach der jeweiligen Ausbildungs-, Studien- und Prü-
fungsordnung. Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche 
Ausbildungs- und Studienzeit der Studierenden, die nicht unter 
das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, richtet sich während der be-
rufspraktischen Abschnitte beim Ausbildenden nach den für die 
Mitarbeiter des Ausbildenden maßgebenden Vorschriften über 
die Arbeitszeit. Die Sätze 1 und 2 gelten auch bei der Durch-
führung von berufspraktischen Abschnitten einschließlich der 
praktischen Ausbildung des Ausbildungsteils bei einem Dritten. 
In dem Ausbildungs- und Studienvertrag nach § 3 werden die 
berufspraktischen Abschnitte verbindlich in einem Ausbildungs- 
und Studienplan vereinbart.

(2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungsnachwei-
sen) verlangt, ist den Studierenden dazu während der Ausbil-
dungs- und Studienzeit Gelegenheit zu geben. 

(3) An Tagen, an denen Studierende fachtheoretische Studien-
abschnitte an der Hochschule absolvieren, gilt die tägliche Aus-
bildungs- und Studienzeit als erfüllt. Im Übrigen gelten für Stu-
dierende, die eine Ausbildung nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a)  
absolvieren, Unterrichtszeiten einschließlich der Pausen als Aus-
bildungs- und Studienzeit. Dies gilt auch für die notwendige We-
gezeit zwischen Unterrichtsort und Ausbildungsstätte, sofern die 
praktische Ausbildung oder berufspraktische Studienabschnitte 
nach dem Unterricht fortgesetzt werden. 

(4) Im Übrigen gilt für Studierende mit einem Ausbildungs-
teil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a), dass sie an Tagen, an 
denen sie im Rahmen ihres Ausbildungsteils an einem theo-
retisch betrieblichen Unterricht von mindestens 270 tatsäch-
lichen Unterrichtsminuten teilnehmen, nicht zur praktischen 
Ausbildung herangezogen werden dürfen.

(5) Studierende dürfen im Rahmen des Ausbildungs- und Stu-
dienzwecks auch an Sonntagen und Wochenfeiertagen und in 
der Nacht ausgebildet werden. 

(6) Eine Beschäftigung, die über die nach Absatz 1 geregelte 
Ausbildungs- und Studienzeit hinausgeht, ist nur ausnahms-
weise zulässig. §§ 21, 23 JArbSchG und § 17 Abs. 7 BBiG 
bleiben unberührt.

§ 9 Studienentgelt und Studiengebühren 

(1) Studierende erhalten bis zum Ablauf des Kalendermonats, 
in dem die Abschlussprüfung des Ausbildungsteils erfolgreich 
abgelegt wird, ein Studienentgelt, das sich aus einem monat-
lichen Entgelt und einer monatlichen Zulage zusammensetzt. 
Das monatliche Entgelt beträgt 
a) für Studierende nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a)

– im ersten Ausbildungsjahr: 1.068,26 Euro,
– im zweiten Ausbildungsjahr: 1.118,20 Euro,
– im dritten Ausbildungsjahr: 1.164,02 Euro,
– im vierten Ausbildungsjahr: 1.227,59 Euro,

b) für Studierende nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. b)
– im ersten Ausbildungsjahr: 1.190,69 Euro,
– im zweiten Ausbildungsjahr: 1.252,07 Euro,
– im dritten Ausbildungsjahr: 1.353,38 Euro. 

Die monatliche Zulage beträgt 150 Euro. Die Zulage erfolgt 
als monatliche Pauschale und damit unabhängig von der zeit-
lichen Verteilung der Ausbildungs- und Studienteile. 

(2) Nach dem Ablauf des Kalendermonats, in dem die Ab-
schlussprüfung des Ausbildungsteils erfolgreich abgelegt wur-
de, erhalten die Studierenden anstelle des Studienentgelts nach 
Absatz 1 bis zur Beendigung des ausbildungsintegrierten dua-
len Studiums ein monatliches Studienentgelt in Höhe von
– 1.325 Euro bei einem ausbildungsintegrierten dualen  

Studiengang mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1  
Satz 3 Buchst. a),

– 1.515 Euro bei einem ausbildungsintegrierten dualen  
Studiengang mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1  
Satz 3 Buchst. b).

(3) Das Studienentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie 
das den Mitarbeitern des Ausbildenden gezahlte Entgelt.

(4) Der Ausbildende übernimmt die notwendigen Studien-
gebühren.

(5) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder einer 
berufsbildenden Schule oder wegen einer Berufsausbildung in 
einer sonstigen Einrichtung die Ausbildungszeit des Ausbil-
dungsteils verkürzt, gilt für die Höhe des Studienentgelts nach 
Absatz 1 der Zeitraum, um den die Ausbildungszeit des Ausbil-
dungsteils verkürzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit.

(6) Wird bei einem ausbildungsintegrierten dualen Studien-
gang mit einem Ausbildungsteil nach Maßgabe des § 1 Abs. 1 
Satz 3 Buchst. a) die Ausbildungszeit des Ausbildungsteils
a) im Falle des Nichtbestehens der Abschlussprüfung auf Ver-

langen der Studierenden bis zur nächstmöglichen Wieder-
holungsprüfung, höchstens um ein Jahr, verlängert oder 

b) auf Antrag der Studierenden nach § 8 Abs. 2 BBiG von der 
zuständigen Stelle oder nach § 27c Abs. 2 der Handwerks-
ordnung (HwO) von der Handwerkskammer verlängert,

wird während des Zeitraums der Verlängerung das Studienent-
gelt nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 des letzten  
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regelmäßigen Ausbildungsabschnitts des Ausbildungsteils ge-
zahlt. 

(7) Können Studierende bei einem ausbildungsintegrierten 
dualen Studiengang mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1  
Satz 3 Buchst. a) ohne eigenes Verschulden die Abschlussprü-
fung des Ausbildungsteils erst nach beendeter Ausbildungs-
zeit ablegen, erhalten die Studierenden bis zur Ablegung der 
Abschlussprüfung des Ausbildungsteils ein Studienentgelt 
nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 für den letzten  
regelmäßigen Ausbildungsabschnitt. Im Falle des Bestehens 
der Prüfung erhalten die Studierenden darüber hinaus rück-
wirkend von dem Zeitpunkt an, an dem der Ausbildungsteil 
geendet hat, den Unterschiedsbetrag zwischen dem ihnen 
gezahlten Studienentgelt nach Satz 1 und dem für das vierte  
Ausbildungsjahr maßgebenden Studienentgelt nach Absatz 1 
Satz 1 in Verbindung mit Satz 2.

§ 10 Unständige Entgeltbestandteile 

(1) Für Studierende, deren berufspraktische Abschnitte ein-
schließlich der praktischen Ausbildung des Ausbildungsteils 
an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen statt-
finden, gelten die §§ 14 bis 14b KAVO sinngemäß. Dies gilt 
auch für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für 
die Überstunden und für die Zeitzuschläge.

(2) Für Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1  
Satz 3 Buchst. b) beträgt der Zeitzuschlag für Nachtarbeit 
mindestens 1,28 Euro pro Stunde. Studierende mit einem 
Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. b) erhalten 
unter denselben Voraussetzungen wie die beim Ausbildenden 
beschäftigten Mitarbeiter 75 v.H. der Zulagenbeträge gemäß  
§ 14b Abs. 6 KAVO.

§ 11 Urlaub 

(1) Studierende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung 
ihres Studienentgelts in entsprechender Anwendung der für 
die Mitarbeiter des Ausbildenden geltenden Regelungen mit 
der Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung der 
wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf Tage in der Kalender-
woche in jedem Kalenderjahr 30 Ausbildungstage beträgt. 

(2) Der Erholungsurlaub ist in der vorlesungs- und unterrichts-
freien Zeit in Anspruch zu nehmen. 

(3) Bei Urlaubsabgeltung gilt § 39 KAVO entsprechend.

(4) Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 
Satz 3 Buchst. b), die im Ausbildungsteil im Schichtdienst  
(§ 14a Abs. 2 KAVO) eingesetzt werden, erhalten im zweiten 
und dritten Jahr des Ausbildungsteils je einen Tag Zusatzur-
laub. Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 12  Ausbildungs- und Studienmaßnahmen außerhalb  
der Ausbildungsstätte 

(1) Bei Reisen im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 1 der Anlage 15 
KAVO die im Rahmen des Ausbildungsteils oder der berufs-
praktischen Studienabschnitte erfolgen, erhalten die Studieren-
den eine Entschädigung in analoger Anwendung der Reisekos-
ten-bestimmungen, die für die Mitarbeiter des Ausbildenden 
jeweils gelten. Gleiches gilt bei Reisen zur Ablegung der in den 
Ausbildungsordnungen bzw. in den Studien- und Prüfungs-
ordnungen vorgeschriebenen Prüfungen für Studierende mit 
einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a).

(2) Bei Reisen von Studierenden mit einem Ausbildungsteil 
nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) zur Teilnahme an überbe-

trieblichen Ausbildungsmaßnahmen im Sinne des § 5 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 6 BBiG außerhalb der politischen Gemeindegrenze 
der Ausbildungsstätte, werden die entstandenen notwendigen 
Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils 
niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Be-
förderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; 
Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen  
(z. B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard, Semes-
terticket) sind auszunutzen. Beträgt die Entfernung zwischen 
den Ausbildungsstätten hierbei mehr als 100 km, werden im 
Bahnverkehr Zuschläge beziehungsweise besondere Fahrpreise 
(z. B. für ICE) erstattet. Die nachgewiesenen notwendigen Kos-
ten einer Unterkunft am auswärtigen Ort werden, soweit nicht 
eine unentgeltliche Unterkunft zur Verfügung steht, erstattet. 
Zu den Auslagen des bei notwendiger auswärtiger Unterbrin-
gung entstehenden Verpflegungsmehraufwands wird für volle 
Kalendertage der Anwesenheit am auswärtigen Ausbildungsort 
ein Verpflegungszuschuss in Höhe der nach der Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung maßgebenden Sachbezugswerte für 
Frühstück, Mittagessen und Abendessen gewährt. Bei unent-
geltlicher Verpflegung wird der jeweilige Sachbezugswert ein-
behalten. Bei einer über ein Wochenende oder einen Feiertag 
hinaus andauernden Ausbildungsmaßnahme werden die da-
durch entstandenen Mehrkosten für Unterkunft und Verpfle-
gungsmehraufwand nach Maßgabe der Sätze 3 bis 5 erstattet. 
Die Sätze 1 bis 6 gelten auch für Reisen im Rahmen der fach-
theoretischen Studienabschnitte, die Bestandteil von Studien- 
und Prüfungsordnungen sind, wenn die Hochschule außerhalb 
der politischen Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte liegt.

(3) Bei Reisen von Studierenden mit einem Ausbildungsteil 
nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. b) zur vorübergehenden Ausbil-
dung an einer anderen Einrichtung außerhalb der politischen 
Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte sowie zur Teilnahme an 
Vorträgen, an Arbeitsgemeinschaften oder an Übungen wer-
den die entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe 
der Kosten für die Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des 
billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im 
Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Er-
langung von Fahrpreisermäßigungen (z.B. Schülerfahrkarten, 
Monatsfahrkarten, BahnCard, Semesterticket) sind auszu-
nutzen. 

(4) Bei Reisen von Studierenden mit einem Ausbildungsteil 
nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a), die im Rahmen des Ausbil-
dungsteils für den Besuch einer auswärtigen Berufsschule erfol-
gen, werden die notwendigen Fahrtkosten erstattet, soweit sie 
monatlich 6 v. H. des Studienentgelts nach § 9 Abs. 1 für das 
erste Studienjahr übersteigen. § 3 Abs. 5 der Anlage 15 KAVO 
findet sinngemäße Anwendung. Die notwendigen Auslagen  
für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand werden bei Be-
such der regulären auswärtigen Berufsschule im Blockunter-
richt entsprechend Absatz 2 Sätze 3 bis 6 erstattet. Leistungen 
Dritter sind anzurechnen. 

(5) Bei Abordnungen und Zuweisungen von Studierenden mit 
einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a), die im 
Rahmen des Ausbildungsteils erfolgen, werden die Kosten nach 
Maßgabe des Absatzes 2 erstattet.

§ 13 Familienheimfahrten 

Für Familienheimfahrten vom jeweiligen Ort der Ausbildungs-
stätte oder vom Ort der auswärtigen Berufsschule/Hochschule, 
deren Besuch vom Ausbildenden veranlasst wurde, zum Wohn-
ort der Eltern, der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/
des Ehegatten werden den Studierenden monatlich einmal die 
im Bundesgebiet entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis 
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zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse  
des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im 
Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Er-
langung von Fahrpreisermäßigungen (z.B. Schülerfahrkarten, 
Monatsfahrkarten, Semesterticket, BahnCard) sind auszunut-
zen. Studierenden mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1  
Satz 3 Buchst. a) können Zuschläge im Bahnverkehr bzw. be-
sondere Fahrpreise (z. B. für ICE) erstattet werden, wenn die 
Entfernung mehr als 300 km beträgt. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht, wenn aufgrund geringer Entfernung eine tägliche Rück-
kehr möglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jewei-
ligen Ort der Ausbildungsstätte oder der auswärtigen Berufs-
schule/Hochschule weniger als vier Wochen beträgt.

§ 14 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel, Lernmittelzuschuss 

(1) Studierende erhalten Schutzkleidung nach den Bestimmun-
gen, die für die entsprechenden Mitarbeiter des Ausbildenden 
maßgebend sind. Diese wird unentgeltlich zur Verfügung ge-
stellt, soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorge-
schrieben oder angeordnet ist. Die Schutzkleidung verbleibt im  
Eigentum des Ausbildenden.

(2) Der Ausbildende hat den Studierenden im Rahmen des 
Ausbildungsteils kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfü-
gung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen 
von Zwischen- und Abschlussprüfungen bzw. der staatlichen 
Prüfung erforderlich sind.

(3) Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 
Buchst. a) erhalten bis zum Abschluss des Ausbildungsteils einmal 
jährlich einen Lernmittelzuschuss in Höhe von 50 Euro brutto. 
Absatz 2 bleibt unberührt. Der Lernmittelzuschuss ist möglichst 
mit dem Ausbildungsentgelt des ersten Monats des jeweiligen 
Ausbildungsjahres zu zahlen, er ist spätestens im Zahlungsmonat 
September des betreffenden Ausbildungsjahres fällig.

§ 15 Entgelt im Krankheitsfall 

(1) Werden Studierende durch Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit ohne ihr Verschulden verhindert, ihre Verpflich-
tungen aus dem Ausbildungs- und Studienvertrag zu erfüllen, 
erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer 
von bis zu sechs Wochen sowie nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen bei Wiederholungserkrankungen das Studien-
entgelt (§ 9) in entsprechender Anwendung der für die Mit-
arbeiter des Ausbildenden geltenden Regelungen fortgezahlt. 

(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.

(3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen 
bei dem Ausbildenden erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine 
bei dem Ausbildenden zugezogene Berufskrankheit verursacht 
ist, erhalten Studierende nach Ablauf des nach Absatz 1 maß-
gebenden Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche seit dem Be-
ginn der Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeldzuschuss, wenn 
der zuständige Unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall 
oder die Berufskrankheit anerkennt. Für die Berechnung der 
Höhe des Krankengeldzuschusses findet § 30 Absatz 2 KAVO 
entsprechende Anwendung.

§ 16 Entgeltfortzahlung in sonstigen Fällen 

(1) Studierenden ist das Studienentgelt nach § 9 Abs. 1 für 
insgesamt fünf Tage fortzuzahlen, um sich vor den in den Aus-
bildungsordnungen für den Ausbildungsteil vorgeschriebenen 
Abschlussprüfungen ohne Bindung an die planmäßige Ausbil-
dung auf die Prüfung vorbereiten zu können; bei der Sechsta-
gewoche besteht dieser Anspruch für sechs Tage.

(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich 
um die Zeit, für die Studierende zur Vorbereitung auf die Ab-
schlussprüfung besonders zusammengefasst werden; es besteht 
jedoch mindestens ein Anspruch auf zwei Ausbildungstage.

(3) Im Übrigen gelten die für die Mitarbeiter des Ausbildenden 
maßgebenden Regelungen zur Arbeitsbefreiung entsprechend.

§ 17 Vermögenswirksame Leistungen 

(1) Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner 
jeweiligen Fassung erhalten Studierende eine vermögenswirk-
same Leistung in Höhe von 13,29 Euro monatlich. Der An-
spruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens 
für den Kalendermonat, in welchem dem Ausbildenden die 
erforderlichen Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden 
vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres. 

(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzver-
sorgungspflichtiges Entgelt.

§ 18 Weihnachtszuwendung 

(1) Studierende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungs- 
und Studienverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Weih-
nachtszuwendung. Die Weihnachtszuwendung beträgt 90 v.H. 
des den Studierenden für November des jeweiligen Jahres zu-
stehenden Studienentgelts (§ 9). 

(2) Der Anspruch vermindert sich um ein Zwölftel für jeden 
Kalendermonat, in dem Studierende keinen Anspruch auf  
Studienentgelt (§ 9), Fortzahlung des Entgelts während des  
Erholungsurlaubs (§ 11) oder im Krankheitsfall (§ 15) haben. 
Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die 
Studierende wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 1 
und 2 des Mutterschutzgesetzes kein Studienentgelt erhalten 
haben. Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermo-
nate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetz bis zum Ende des Kalender-
jahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt 
der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat.

(3) Die Weihnachtszuwendung wird mit dem für November 
zustehenden Studienentgelt ausgezahlt. Ein Teilbetrag der 
Weihnachtszuwendung kann zu einem früheren Zeitpunkt 
ausgezahlt werden.

(4) Studierende, die im unmittelbaren Anschluss an den ausbil-
dungsintegrierten dualen Studiengang von ihrem Ausbildenden 
in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und Anspruch 
auf eine Weihnachtszuwendung nach § 33a KAVO haben, er-
halten einmalig zusammen mit der anteiligen Weihnachtszu-
wendung aus dem Arbeitsverhältnis die anteilige Weihnachts-
zuwendung aus dem Ausbildungs- und Studienverhältnis. 
Erfolgt die Übernahme im Laufe eines Kalendermonats, wird 
für diesen Monat nur die anteilige Weihnachtszuwendung aus 
dem Arbeitsverhältnis gezahlt.

§ 19 Zusatzversorgung, Entgeltumwandlung

(1) Für die Versicherung zum Zwecke einer zusätzlichen  
Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung 
gilt § 35 KAVO.

(2) Für die Entgeltumwandlung des Studierenden gilt die Re-
gelung zur Entgeltumwandlung der Zentralen Kommission 
zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechts im kirchlichen Dienst 
(Zentral-KODA) vom 15. April 2002 in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. Teilt der Studierende dem Ausbildenden die erforder-
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lichen Angaben für eine vermögenswirksame Leistung nicht 
mit, erhält er auf Antrag eine monatliche Zulage in Höhe der 
vermögenswirksamen Leistung zur Brutto-Entgeltumwand-
lung, wenn diese gemäß Satz 1 durchgeführt wird; im Übrigen 
finden die Regelungen der Anlage 13 KAVO sinngemäß An-
wendung. Die monatliche Zulage im Sinne des Satzes 2 ist kein 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

§ 20 Beihilfe im Geburtsfall

Studierende erhalten im Geburtsfall eine Beihilfe in entspre-
chender Anwendung von § 5 der Anlage 10 KAVO.

§ 21  Beendigung, Verkürzung und Verlängerung  
des Vertragsverhältnisses 

(1) Das Ausbildungs- und Studienverhältnis endet mit dem 
Ablauf der im Ausbildungs- und Studienvertrag vereinbarten 
Vertragslaufzeit.

(2) Das Ausbildungs- und Studienverhältnis endet zudem: 
a) bei wirksamer Kündigung (§ 5 Abs. 2 und 3) oder
b) bei Exmatrikulation durch die Hochschule nach der jewei-

ligen Studien- und Prüfungsordnung oder 
c) bei endgültigem Nichtbestehen einer notwendigen Ausbil-

dungsprüfung des Ausbildungsteils; dies gilt nicht, wenn 
sich im Falle des Nichtbestehens der Abschlussprüfung der 
Ausbildungsteil auf Verlangen der Studierenden bis zur 
nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um 
ein Jahr, verlängert oder die Abschlussprüfung ohne eigenes 
Verschulden erst nach beendeter Ausbildungszeit des Aus-
bildungsteils abgelegt wird.

(3) Eine Verkürzung des Studienteils (Regelstudienzeit) kann 
in Abstimmung mit dem Ausbildenden beantragt werden, so-
fern eine Verkürzung nach der Studien- und Prüfungsordnung 
für den ausbildungsintegrierten dualen Studiengang zulässig ist 
und die Vereinbarkeit mit dem gleichzeitig zu absolvierenden 
Ausbildungsteil gewährleistet ist. Der Ausbildungs- und Stu-
dienvertrag ist entsprechend anzupassen.

(4) Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in ein Ar-
beitsverhältnis, hat er dies dem Studierenden drei Monate vor 
dem voraussichtlichen Ende des Vertragsverhältnisses schrift-
lich mitzuteilen.

(5) Werden Studierende im Anschluss an das Ausbildungs- und 
Studienverhältnis beschäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich 
etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf 
unbestimmte Zeit als begründet.

§ 22 Abschlussprämie 

(1) Bei Beendigung des Ausbildungsteils aufgrund erfolgreich 
abgeschlossener Abschlussprüfung bzw. staatlicher Prüfung er-
halten Studierende eine Abschlussprämie als Einmalzahlung 
in Höhe von 400 Euro. Die Abschlussprämie ist kein zusatz-
versorgungspflichtiges Entgelt. Sie ist nach Bestehen der Ab-
schlussprüfung bzw. der staatlichen Prüfung fällig.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Studierende, die den Ausbildungsteil 
des ausbildungsintegrierten dualen Studiums nach erfolgloser 
Prüfung aufgrund einer Wiederholungsprüfung abschließen. 
Im Einzelfall kann der Ausbildende von Satz 1 abweichen.

§ 23 Rückzahlungsgrundsätze 

(1) Werden die Studierenden oder die ehemals Studierenden 
beim Ausbildenden nach Beendigung ihres ausbildungsinteg-

rierten dualen Studiums in ein Arbeitsverhältnis entsprechend 
ihrer erworbenen Abschlussqualifikation übernommen, sind 
sie verpflichtet, dort für die Dauer von fünf Jahren beruflich 
tätig zu sein.

(2) Der vom Ausbildenden bis zur Beendigung oder zum Ab-
bruch des ausbildungsintegrierten dualen Studiums gezahlte 
Gesamtbetrag, bestehend aus der monatlichen Zulage nach  
§ 9 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 3, dem Studienentgelt 
nach § 9 Abs. 2 und den Studiengebühren (§ 9 Abs. 4), ist von 
den Studierenden oder den ehemals Studierenden zurückzu-
erstatten: 
a) bei endgültigem Nichtbestehen einer notwendigen Aus-

bildungs- oder Studienprüfung, wenn die Erfolglosig-
keit in den Verantwortungsbereich der Studierenden fällt,  
weil sie es schuldhaft unterlassen haben, den erfolgreichen 
Abschluss des ausbildungsintegrierten dualen Studiums  
im Rahmen des ihnen Möglichen zielstrebig zu verfolgen, 

b) bei Beendigung des ausbildungsintegrierten dualen Stu-
diums durch Kündigung vom Ausbildenden aus einem von 
den Studierenden zu vertretenden Grund oder durch eine 
Eigenkündigung der Studierenden nach Ende der Probe-
zeit, die nicht durch einen wichtigen Grund gemäß § 626 
BGB gerechtfertigt ist,

c) bei Ablehnung des Angebots, beim Ausbildenden im An-
schluss an das erfolgreich bestandene ausbildungsintegrier-
te duale Studium entsprechend der erworbenen Abschluss-
qualifikation ein Beschäftigungsverhältnis zu begründen, 

d) soweit das Beschäftigungsverhältnis, das beim Ausbil - 
denden im Anschluss an das erfolgreich bestandene aus- 
bildungsintegrierte duale Studium entsprechend der  
erworbenen Abschlussqualifikation begründet wurde, aus 
einem von den ehemals Studierenden zu vertretenden 
Grund innerhalb der ersten fünf Jahre seines Bestehens  
endet. 

(3) Sofern berufspraktische Studienabschnitte beim Ausbilden-
den absolviert wurden, verringert sich der Rückzahlungsbetrag 
auf 75 v. H. des Gesamtbetrages nach Absatz 2.

(4) Der zurückzuerstattende Gesamtbetrag nach Absatz 2 bzw. 
3 wird für jeden vollen Monat, in dem nach Beendigung des 
ausbildungsintegrierten dualen Studiums ein Arbeitsverhältnis 
bestand, um 1/60 vermindert.

(5) Die Rückzahlungspflicht in den Fällen des Absatzes 2 
Buchstabe a) oder b) entfällt, wenn die Studierenden nach 
endgültigem Nichtbestehen der notwendigen Studienprüfung 
oder nach Kündigung infolge des Abbruchs des Studiums in 
ein Arbeitsverhältnis entsprechend der im Ausbildungsver-
hältnis erworbenen Qualifikation übernommen werden und 
dieses für die nach Satz 3 festgelegte Bindungsdauer fort-
besteht. Die Rückzahlungspflicht entfällt nicht, wenn das 
Arbeitsverhältnis innerhalb der Bindungsdauer gemäß Satz 
3 aus einem vom Mitarbeiter zu vertretenden Grund endet. 
Abweichend zu Absatz 1 bemisst sich die Bindungsdauer nach 
der Dauer des Ausbildungs- und Studienverhältnisses, wobei 
jeder volle Monat des Ausbildungs- und Studienverhältnisses 
einem Monat Bindungsdauer entspricht. Zur Berechnung der 
Rückzahlungspflicht gilt Absatz 3; Absatz 4 ist sinngemäß an-
zuwenden.

(6) Auf die Rückzahlungspflicht kann ganz oder teilweise ver-
zichtet werden, soweit sie für die Studierenden oder die ehe-
mals Studierenden eine besondere Härte bedeuten würde.
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§ 24 Zeugnis 

Der Ausbildende hat den Studierenden im Sinne von § 1  
Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) bei Beendigung des Ausbildungsteils 
ein Zeugnis gemäß § 16 BBiG auszustellen. Das Zeugnis muss 
Angaben über Art, Dauer und Ziel der Ausbildung sowie über 
die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse der Studierenden 
enthalten. Auf deren Verlangen sind auch Angaben über Füh-
rung, Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzuneh-
men. Für Studierende im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. 
b) gilt § 50 KAVO entsprechend.

§ 25 Konfliktregelung

(1) Ist ein Ausschuss im Sinne des § 111 Abs. 2 Arbeitsgerichts-
gesetz errichtet, so ist dieser vor Inanspruchnahme des Arbeits-
gerichts anzurufen. Ist ein solcher Ausschuss nicht errichtet 
oder ist er sachlich nicht zuständig, so gilt Absatz 2.*

(2) Bei Streitigkeiten aus dem bestehenden Ausbildungs- und 
Studienverhältnis soll vor Inanspruchnahme des Arbeitsge-
richts der gemäß § 47 KAVO beim (Erz-)Bischöflichen Ge-
neralvikariat bestehende Schlichtungsausschuss (im Bistum 
Essen: Schiedsstelle) angerufen werden. Die Anrufung des 
Schlichtungsausschusses macht die Beachtung arbeitsrecht-
licher Ausschlussfristen, insbesondere bei Kündigungen nicht 
entbehrlich.

§ 26 Sonstige Bestimmungen

Für das Ausbildungs- und Studienverhältnis gelten im Übri-
gen die folgenden Bestimmungen der Kirchlichen Arbeits- und 
Vergütungsordnung (KAVO) sinngemäß:

– § 5 Eigenart des kirchlichen Dienstes,

– § 8 Schweigepflicht,

– § 8b Umsetzung der Ordnungen für den Umgang mit  
sexuellem Missbrauch und zur Prävention gegen  
sexualisierte Gewalt,

– § 9 Belohnungen und Geschenke,

– § 10 Nebentätigkeiten,

– § 13 Schadenshaftung,

– §§ 14 bis 14d (Arbeitszeitregelungen),

– § 31 Forderung bei Dritthaftung,

– § 38 Sonderurlaub,

– § 40 Arbeitsbefreiung,

– § 40a Fortzahlung der Vergütung bei Arbeitsausfall in  
besonderen Fällen,

– § 57 Ausschlussfristen.“

II) Die Änderung unter Ziffer I) tritt am 1. Januar 2023 in 
Kraft.

Köln, 1. Dezember 2022

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 6 Ordnung für Berufsausbildungsverhältnisse

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeitsvertrags-
rechts für die (Erz-) Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster 
(nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn (Regional-KO-
DA NW) hat am 28. September 2022 beschlossen:

I) Die Ordnung für Berufsausbildungsverhältnisse vom  
18. April 1991 (Amtsblatt des Erzbistums Köln 1991  
Nr. 143 S. 181 ff.), in der Fassung vom 17. November 2006 
(Amtsblatt des Erzbistums Köln 2007 Nr. 8 S. 13 ff.), zu-
letzt geändert am 7. Juli 2022 (Amtsblatt des Erzbistums 
Köln 2022, Nr. 111, S. 142), wird wie folgt gefasst:

„Ordnung für Berufsausbildungsverhältnisse1 

Präambel

Die Regelungen dieser Ordnung kommen zustande durch Be-
schlüsse der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen und de-
ren In-Kraft-Setzung durch die Diözesanbischöfe der (Erz-)
Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn. Sie 
sind ausgerichtet auf die besonderen Erfordernisse der kirch-
lichen Dienste. Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes 
(Grundordnung) ist Grundlage und in ihrer jeweiligen Fassung 
Bestandteil dieser Ordnung. Die Regelungen dieser Ordnung 
entsprechen im Wesentlichen den Bestimmungen des Tarif-
vertrages für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (VKA) 
– Allgemeiner Teil und Besonderer Teil BBiG – (TVAöD – 
BBiG). Soweit die Bestimmungen dieser Ordnung mit denen 
des TVAöD – BBiG übereinstimmen, werden sie in gleicher 
Weise ausgelegt.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung gilt für Berufsausbildungsverhältnisse, auf 
die das Berufsbildungsgesetz (BBiG) Anwendung findet, mit 
Rechtsträgern im Sinne von § 1 Abs. 1 und 2 der Ordnung zur 
Mitwirkung bei der Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts durch 
Kommissionen in den (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, 
Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn, soweit 
nicht in dieser Ordnung etwas anderes geregelt ist.

(2) Diese Ordnung gilt nicht für
a) Schüler, Praktikanten, Volontäre sowie Personen, die für 

eine Ausbildung im Beamtenverhältnis vorbereitet werden,
b) körperlich, geistig oder seelisch behinderte Personen, die 

aus Gründen der Fürsorge in besonderen Ausbildungs-
werkstätten ausgebildet werden, sowie für Personen, die in 
Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder be-
schützenden Werkstätten von Heimen ausgebildet werden.

c) Studierende in einem ausbildungsintegrierten dualen Stu-
dium, die vom Geltungsbereich der Ordnung für Studie-
rende in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen  
erfasst sind.

(3) Soweit in dieser Ordnung nichts anderes geregelt ist, gelten 
die jeweils einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

§ 2 Einstellungsvoraussetzungen

(1) Die Einstellung setzt eine dem kirchlichen Dienst entspre-
chende persönliche Eignung und sachliche Befähigung voraus.

1 Wenn in den Regelungen dieser Ordnung nur die weibliche oder 
männliche Form verwendet wird, erfolgt dies aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit. Es sind stets alle Geschlechter gemeint.

* Z.B. entfällt für Studierende nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. b die  
Verpflichtung zur Anrufung eines Ausschusses.
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(2) Die persönliche Eignung richtet sich auch nach den Anfor-
derungen der Grundordnung in ihrer jeweils geltenden Fassung.

(3) Sachliche Befähigung für die Einstellung ist der für die Be-
rufsausbildung notwendige Schulabschluss.

§ 3 Berufsausbildungsvertrag, Nebenabreden

(1) Über das Berufsausbildungsverhältnis ist zwischen dem 
Ausbildenden und dem Auszubildenden ein schriftlicher Ver-
trag abzuschließen. Der Vertrag muss folgende Angaben ent-
halten:
1. die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der 

jeweils geltenden Fassung sowie Art, sachlicher Inhalt, zeit-
liche Gliederung und Ziel der Berufsausbildung, insbeson-
dere die Berufstätigkeit, für die ausgebildet werden soll,

2. Beginn, Dauer und Beendigung des Ausbildungsverhält-
nisses,

3. Voraussetzungen, unter denen der Berufsausbildungsver-
trag gekündigt werden kann,

4. Ausbildungsentgelt und sonstige Leistungen,
5. regelmäßige tägliche und wöchentliche Ausbildungszeit,
6. Dauer der Probezeit,
7. Dauer des Urlaubs,
8. Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte,
9. Inbezugnahme dieser Ordnung in ihrer jeweils geltenden 

Fassung.
(2) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich ver-
einbart werden. Sie können gesondert gekündigt werden, so-
weit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

§ 4 Beschlüsse der Zentralen Kommission der Zentral-KODA

Beschlüsse der Zentralen Kommission im Sinne von § 3 Abs. 1 
Zentral-KODA-Ordnung sind mit ihrer In-Kraft-Setzung Be-
standteil dieser Ordnung, soweit die Beschlüsse die Berufsaus-
bildungsverhältnisse betreffen.

§ 5 Probezeit

(1) Die Probezeit beträgt drei Monate. Wird die Ausbildung 
während der Probezeit um mehr als ein Drittel dieser Zeit un-
terbrochen, verlängert sich die Probezeit um den Zeitraum der 
Unterbrechung.

(2) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von 
beiden Seiten jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
gekündigt werden.

§ 6 Ärztliche Untersuchungen

(1) Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbildenden 
vor ihrer Einstellung ihre gesundheitliche Eignung durch das 
Zeugnis eines Amts- oder Betriebsarztes nachzuweisen. Für 
Auszubildende, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, 
ist ergänzend § 32 Abs. 1 JArbSchG zu beachten.

(2) Der Ausbildende ist bei begründeter Veranlassung berech-
tigt, Auszubildende zu verpflichten, durch ärztliche Bescheini-
gung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die nach dem 
Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen zu erfül-
len. Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen Betriebs-
arzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen 
anderen Arzt geeinigt haben. Die Kosten dieser Untersuchung 
trägt der Ausbildende.

(3) Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren aus-
gesetzt, mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt 
oder mit der Zubereitung von Speisen beauftragt sind, sind in 
regelmäßigen Zeitabständen oder auf ihren Antrag bei Beendi-
gung des Ausbildungsverhältnisses ärztlich zu untersuchen. Die 
Kosten dieser Untersuchung trägt der Ausbildende, falls hierzu 
kein Dritter verpflichtet ist.

§ 7 Personalakten

(1) Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre 
vollständigen Personalakten. Sie können das Recht auf Einsicht 
durch einen hierzu schriftlich Bevollmächtigten ausüben las-
sen. Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten 
erhalten.

(2) Beurteilungen sind Auszubildenden unverzüglich bekannt 
zu geben. Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen.

§ 8 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit

(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Aus-
bildungszeit und die tägliche Ausbildungszeit der Auszubil-
denden, die nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, 
richten sich nach den für die Mitarbeiter des Ausbildenden 
maßgebenden Vorschriften über die Arbeitszeit.

(2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungsnachwei-
sen) verlangt, ist den Auszubildenden dazu Gelegenheit wäh-
rend der Ausbildungszeit zu geben.

(3) An Tagen, an denen Auszubildende an einem theoretischen 
betrieblichen Unterricht von mindestens 270 tatsächlichen 
Unterrichtsminuten teilnehmen, dürfen sie nicht zur prakti-
schen Ausbildung herangezogen werden.

(4) Unterrichtszeiten einschließlich der Pausen gelten als Aus-
bildungszeit. Dies gilt auch für die notwendige Wegezeit zwi-
schen Unterrichtsort und Ausbildungsstätte, sofern die Ausbil-
dung nach dem Unterricht fortgesetzt wird.

(5) Auszubildende dürfen an Sonn- und Wochenfeiertagen und 
in der Nacht zur Ausbildung nur herangezogen werden, wenn 
dies nach dem Ausbildungszweck erforderlich ist.

(6) Auszubildende dürfen nicht über die nach Absatz 1 geregel-
te Ausbildungszeit hinaus zu Mehrarbeit herangezogen werden. 
§ 21 JArbSchG und § 17 Abs. 3 BBiG bleiben unberührt.

§ 9 Ausbildungsentgelt, Vermögenswirksame Leistung

(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt
im ersten Ausbildungsjahr:  1.068,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr: 1.118,26 Euro
im dritten Ausbildungsjahr:  1.164,02 Euro
im vierten Ausbildungsjahr:  1.227,59 Euro.

(2) Eine dem Auszubildenden gewährte Unterkunft und Ver-
pflegung wird mit dem nach der jeweiligen Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung (SvEV) geltenden Wert auf die Aus-
bildungsvergütung angerechnet, höchstens jedoch 60 % des 
Ausbildungsentgelts.

(3) Das Ausbildungsentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fällig 
wie das den Mitarbeitern des Ausbildenden gezahlte Entgelt.

(4) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder einer be-
rufsbildenden Schule oder wegen einer Berufsausbildung in ei-
ner sonstigen Einrichtung die Ausbildungszeit verkürzt, gilt für 
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die Höhe des Ausbildungsentgelts der Zeitraum, um den die 
Ausbildungszeit verkürzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit.

(5) Wird die Ausbildungszeit
a) gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 verlängert oder
b) auf Antrag der Auszubildenden nach § 8 Abs. 2 BBiG von 

der zuständigen Stelle oder nach § 27c Abs. 2 der Hand-
werksordnung von der Handwerkskammer verlängert, 
wenn die Verlängerung erforderlich ist, um das Ausbil-
dungsziel zu erreichen,

wird während des Zeitraums der Verlängerung das Ausbil-
dungsentgelt des letzten regelmäßigen Ausbildungsabschnitts 
gezahlt.

(6) In den Fällen des § 21 Abs. 2 erhalten Auszubildende bis 
zur Ablegung der Abschlussprüfung das Ausbildungsentgelt 
des letzten regelmäßigen Ausbildungsabschnitts, bei Bestehen 
der Prüfung darüber hinaus rückwirkend von dem Zeitpunkt 
an, an dem das Ausbildungsverhältnis geendet hat, den Un-
terschiedsbetrag zwischen dem ihnen gezahlten Ausbildungs-
entgelt und dem für das vierte Ausbildungsjahr maßgebenden 
Ausbildungsentgelt.

§ 10 Unständige Entgeltbestandteile

Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und 
Vorfesttagen, für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereit-
schaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge gelten 
die §§ 14 bis 14b KAVO sinngemäß. 

§ 11 Erholungsurlaub

(1) Auszubildende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung 
ihres Ausbildungsentgelts (§ 9) in entsprechender Anwendung 
der für die Mitarbeiter des Ausbildenden geltenden Regelun-
gen (§§ 36, 37 KAVO) mit der Maßgabe, dass der Urlaubs-
anspruch bei Verteilung der wöchentlichen Ausbildungszeit 
auf fünf Tage in der Kalenderwoche in jedem Kalenderjahr 30 
Ausbildungstage beträgt.

(2) Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusammenhän-
gend während der unterrichtsfreien Zeit zu erteilen und in An-
spruch zu nehmen.

(3) Bei Urlaubsabgeltung gilt § 39 KAVO.

§ 12  Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der  
Ausbildungsstätte

(1) Bei Reisen im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 1 der Anlage 15 
KAVO und Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsord-
nungen vorgeschriebenen Prüfungen erhalten Auszubildende 
eine Entschädigung in entsprechender Anwendung der für die 
Mitarbeiter des Ausbildenden geltenden Reisekostenbestim-
mungen in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Bei Reisen zur Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungs-
maßnahmen im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 BBiG au-
ßerhalb der politischen Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte 
werden die entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe 
der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des bil-
ligsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahn-
verkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung 
von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten, Monats-
fahrkarten, BahnCard) sind auszunutzen. Beträgt die Entfer-
nung zwischen den Ausbildungsstätten hierbei mehr als 100 km, 
werden im Bahnverkehr Zuschläge bzw. besondere Fahrpreise  
(z. B. für ICE) erstattet. Die nachgewiesenen notwendigen Kos-

ten einer Unterkunft am auswärtigen Ort werden, soweit nicht 
eine unentgeltliche Unterkunft zur Verfügung steht, erstattet. Zu 
den Auslagen des bei notwendiger auswärtiger Unterbringung 
entstehenden Verpflegungsmehraufwands wird für volle Kalen-
dertage der Anwesenheit am auswärtigen Ausbildungsort ein 
Verpflegungszuschuss in Höhe der nach der Sozialversicherungs-
entgeltverordnung (SvEV) maßgebenden Sachbezugswerte für 
Frühstück, Mittagessen und Abendessen gewährt. Bei unentgelt-
licher Verpflegung wird der jeweilige Sachbezugswert einbehal-
ten. Bei einer über ein Wochenende oder einen Feiertag hinaus 
andauernden Ausbildungsmaßnahme werden die dadurch ent-
standenen Mehrkosten für Unterkunft und Verpflegungsmehr-
aufwand nach Maßgabe der Sätze 3 bis 5 erstattet.

(3) Für den Besuch einer auswärtigen Berufsschule werden die 
notwendigen Fahrtkosten nach Maßgabe von Absatz 2 Satz 1 
erstattet, soweit sie monatlich 6 v. H. des Ausbildungsentgelts 
für das erste Ausbildungsjahr (§ 9 Absatz 1) übersteigen. Die 
notwendigen Auslagen für Unterkunft und Verpflegungsmehr-
aufwand werden bei Besuch der regulären auswärtigen Berufs-
schule im Blockunterricht entsprechend Absatz 2 Sätze 3 bis 6 
erstattet. Leistungen Dritter sind anzurechnen.

(4) Bei Abordnungen und Zuweisungen werden die Kosten 
nach Maßgabe des Absatzes 2 erstattet.

§ 13 Familienheimfahrten

Für Familienheimfahrten vom jeweiligen Ort der Ausbildungs-
stätte oder vom Ort der auswärtigen Berufsschule, deren Be-
such vom Ausbildenden veranlasst wurde, zum Wohnort der 
Eltern, der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des 
Ehegatten werden den Auszubildenden monatlich einmal die 
im Bundesgebiet entstandenen notwendigen Fahrtkosten (Hin- 
und Rückfahrt) bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der je-
weils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden 
Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstat-
tet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen  
(z. B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind 
auszunutzen. Beträgt die Entfernung mehr als 300 km, können 
im Bahnverkehr Zuschläge bzw. besondere Fahrpreise (z. B. für 
ICE) erstattet werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn 
aufgrund geringer Entfernung eine tägliche Rückkehr möglich 
und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort der 
Ausbildungsstätte oder der auswärtigen Berufsschule weniger 
als vier Wochen beträgt.

§ 14 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel, Lernmittelzuschuss

(1) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorge-
schrieben oder angeordnet ist, wird sie unentgeltlich zur Ver-
fügung gestellt und verbleibt im Eigentum des Ausbildenden.

(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die 
Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zur Berufsaus-
bildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprü-
fungen erforderlich sind.

(3) In jedem Ausbildungsjahr erhalten die Auszubildenden 
einen Lernmittelzuschuss in Höhe von 50,00 Euro brutto. Ab-
satz 2 bleibt unberührt. Der Lernmittelzuschuss ist möglichst 
mit dem Ausbildungsentgelt des ersten Monats des jeweiligen 
Ausbildungsjahres zu zahlen, er ist spätestens im Zahlungsmo-
nat September des betreffenden Ausbildungsjahres fällig.

§ 15 Entgelt im Krankheitsfall

(1) Werden Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit ohne ihr Verschulden verhindert, ihre Verpflichtun-
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gen aus dem Ausbildungsvertrag zu erfüllen, erhalten sie für 
die Zeit der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer von bis zu sechs 
Wochen sowie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
bei Wiederholungserkrankungen das Ausbildungsentgelt (§ 9 
Absatz 1) in entsprechender Anwendung der für die Mitarbei-
ter des Ausbildenden geltenden Regelungen fortgezahlt.

(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.

(3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen 
bei dem Ausbildenden erlittenen Arbeitsunfall oder durch 
eine bei dem Ausbildenden zugezogene Berufskrankheit ver-
ursacht ist, erhalten Auszubildende nach Ablauf des nach Ab-
satz 1 maßgebenden Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche 
seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeld-
zuschuss, wenn der zuständige Unfallversicherungsträger den 
Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt. Für die  
Berechnung der Höhe des Krankengeldzuschusses findet § 30 
Absatz 2 KAVO entsprechende Anwendung.

(4) Kann der Auszubildende während der Zeit, für welche das 
Ausbildungsentgelt nach Abs. 1 fortzuzahlen ist, aus berech-
tigtem Grund Unterkunft und Verpflegung nicht in Anspruch 
nehmen, entfällt für die Zeit der Nichtinanspruchnahme die 
Kürzung nach § 9 Absatz 2. Für die Dauer der Unterbringung 
des Auszubildenden in einem Krankenhaus entfällt der An-
spruch auf Unterbringung und Verpflegung.

§ 16 Entgeltfortzahlung in anderen Fällen

(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt fortzuzahlen für 
die Zeit der Freistellung zur Teilnahme am Berufsschulunter-
richt, an Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungs-
stätte und an Prüfungen. Auszubildenden ist das Ausbildungs-
entgelt für insgesamt fünf Ausbildungstage fortzuzahlen, um 
sich vor den in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen 
Abschlussprüfungen ohne Bindung an die planmäßige Ausbil-
dung auf die Prüfung vorbereiten zu können; bei der Sechs-
tagewoche besteht dieser Anspruch für sechs Ausbildungstage.

(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 Satz 2 verkürzt sich 
um die Zeit, für die Auszubildende zur Vorbereitung auf die Ab-
schlussprüfung besonders zusammengefasst werden; es besteht 
jedoch mindestens ein Anspruch auf zwei Ausbildungstage.

(3) Im Übrigen gelten die für die Mitarbeiter des Ausbildenden 
maßgebenden Regelungen zur Arbeitsbefreiung entsprechend.

§ 17 Vermögenswirksame Leistungen

Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jewei-
ligen Fassung erhalten Auszubildende eine vermögenswirksame 
Leistung in Höhe von 13,29 Euro monatlich. Der Anspruch 
auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens für den 
Kalendermonat, in dem die erforderlichen Angaben dem Aus-
bildenden mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegange-
nen Monate desselben Kalenderjahres. Die vermögenswirksa-
men Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

§ 18 Weihnachtszuwendung

(1) Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungs-
verhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Weihnachtszu-
wendung. Diese beträgt 90 v.H. des den Auszubildenden für  
November zustehenden Ausbildungsentgelts (§ 9 Absatz 1).

(2) Der Anspruch vermindert sich um ein Zwölftel für jeden 
Kalendermonat, in dem Auszubildende keinen Anspruch auf 
Ausbildungsentgelt (§ 9 Absatz 1), Fortzahlung des Entgelts 

während des Erholungsurlaubs (§ 11) oder im Krankheitsfall 
(§ 15) haben. Die Verminderung unterbleibt für Kalender-
monate, für die Auszubildende wegen Beschäftigungsverboten 
nach § 3 Abs. 1 und 2 des Mutterschutzgesetzes kein Ausbil-
dungsentgelt erhalten haben. Die Verminderung unterbleibt 
ferner für Kalendermonate der Inanspruchnahme der Eltern-
zeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz bis zum Ende des 
Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor 
Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat.

(3) Die Weihnachtszuwendung wird mit dem für November 
zustehenden Ausbildungsentgelt ausgezahlt. Ein Teilbetrag der 
Weihnachtszuwendung kann zu einem früheren Zeitpunkt 
ausgezahlt werden.

(4) Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die 
Ausbildung von ihrem Ausbildenden in ein Arbeitsverhältnis 
übernommen werden und am 1. Dezember noch in diesem 
Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit der anteili-
gen Weihnachtszuwendung aus dem Arbeitsverhältnis eine an-
teilige Weihnachtszuwendung aus dem Ausbildungsverhältnis. 
Erfolgt die Übernahme im Laufe eines Kalendermonats, wird 
für diesen Monat nur die anteilige Weihnachtszuwendung aus 
dem Arbeitsverhältnis gezahlt.

§ 19 Zusatzversorgung, Entgeltumwandlung

(1) Für die Versicherung zum Zwecke einer zusätzlichen Al-
ters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung 
gilt § 35 KAVO.

(2) Für die Entgeltumwandlung des Auszubildenden gilt die 
Regelung zur Entgeltumwandlung der Zentralen Kommission 
zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechts im kirchlichen Dienst 
(Zentral-KODA) vom 15. April 2002 in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. Teilt der Auszubildende dem Ausbildenden die erfor-
derlichen Angaben für eine vermögenswirksame Leistung (§ 17 
Satz 2) nicht mit, erhält er auf Antrag eine monatliche Zulage 
in Höhe der vermögenswirksamen Leistung (§ 17 Satz 1) zur 
Brutto-Entgeltumwandlung, wenn diese gemäß Satz 1 durch-
geführt wird; im Übrigen finden die Regelungen der Anlage 
13 KAVO sinngemäß Anwendung. Die monatliche Zulage im 
Sinne des Satzes 2 ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

§ 20 Beihilfe im Geburtsfall

Auszubildende erhalten im Geburtsfall eine Beihilfe in entspre-
chender Anwendung von § 5 der Anlage 10 KAVO.

§ 21 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses

(1) Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der Ausbil-
dungszeit; abweichende gesetzliche Regelungen bleiben un-
berührt. Im Falle des Nichtbestehens der Abschlussprüfung 
verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf Verlangen der 
Auszubildenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungs-
prüfung, höchstens um ein Jahr.

(2) Können Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Ab-
schlussprüfung erst nach beendeter Ausbildungszeit ablegen, 
gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

(3) Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in ein be-
fristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis, hat er dies den 
Auszubildenden drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende 
der Ausbildungszeit schriftlich mitzuteilen.

(4) Nach der Probezeit (§ 5) kann das Ausbildungsverhältnis 
unbeschadet der gesetzlichen Kündigungsgründe nur gekün-
digt werden
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a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten ei-
ner Kündigungsfrist (ein wichtiger Grund kann auch nach 
den Maßstäben der Grundordnung in der jeweils gültigen  
Fassung gegeben sein),

b) von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier 
Wochen.

(5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungs-
verhältnis beschäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich etwas 
vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbe-
stimmte Zeit als begründet.

§ 22 Übernahme von Auszubildenden

Auszubildende werden nach erfolgreich bestandener Abschluss-
prüfung bei dienstlichem bzw. betrieblichen Bedarf im unmit-
telbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis für die Dauer 
von zwölf Monaten in ein Arbeitsverhältnis übernommen, so-
fern nicht im Einzelfall personenbedingte, verhaltensbedingte, 
betriebsbedingte oder gesetzliche Gründe entgegenstehen. Im 
Anschluss daran werden diese Mitarbeiter bei entsprechender 
Bewährung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernom-
men. Der dienstliche bzw. betriebliche Bedarf muss zum Zeit-
punkt der Beendigung der Ausbildung nach Satz 1 vorliegen 
und setzt zudem eine freie und besetzbare Stelle bzw. einen 
freien und zu besetzenden Arbeitsplatz voraus, die/der eine 
ausbildungsadäquate Beschäftigung auf Dauer ermöglicht. Bei 
einer Auswahlentscheidung sind die Ergebnisse der Abschluss-
prüfung und die persönliche Eignung zu berücksichtigen. Be-
stehende Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt. Besteht 
kein dienstlicher bzw. betrieblicher Bedarf für eine unbefristete 
Beschäftigung, ist eine befristete Beschäftigung außerhalb von 
§ 22 möglich.

§ 23 Abschlussprämie

(1) Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund 
erfolgreich abgeschlossener Abschlussprüfung bzw. staatlicher 
Prüfung erhalten Auszubildende eine Abschlussprämie als Ein-
malzahlung in Höhe von 400 Euro. Die Abschlussprämie ist 
kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. Sie ist nach Bestehen 
der Abschlussprüfung bzw. der staatlichen Prüfung fällig.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Auszubildende, die ihre Ausbildung 
nach erfolgloser Prüfung aufgrund einer Wiederholungs-
prüfung abschließen. Im Einzelfall kann der Ausbildende von 
Satz 1 abweichen.

§ 24 Zeugnis

Der Ausbildende hat den Auszubildenden bei Beendigung 
des Berufsausbildungsverhältnisses ein Zeugnis auszustellen. 
Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer und Ziel der Be-
rufsausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten und 
Kenntnisse der Auszubildenden enthalten. Auf deren Verlan-
gen sind auch Angaben über Führung, Leistung und besondere 
fachliche Fähigkeiten aufzunehmen.

§ 25 Konfliktregelung

(1) Bei Streitigkeiten aus dem bestehenden Berufsausbildungs-
verhältnis ist vor Inanspruchnahme des Arbeitsgerichts der 
nach § 111 Abs. 2 Arbeitsgerichtsgesetz errichtete Ausschuss 
anzurufen.

(2) Ist ein Ausschuss im Sinne von Absatz 1 nicht errichtet, 
soll der gemäß § 47 KAVO beim (Erz-)Bischöflichen General-
vikariat bestehende Schlichtungsausschuss (im Bistum Essen: 
Schiedsstelle) angerufen werden. Die Anrufung des Schlich-

tungsausschusses macht die Beachtung arbeitsrechtlicher Aus-
schlussfristen, insbesondere bei Kündigungen, nicht entbehrlich.

§ 26 Sonstige Bestimmungen

Für das Berufsausbildungsverhältnis gelten im Übrigen die 
folgenden Bestimmungen der Kirchlichen Arbeits- und Vergü-
tungsordnung (KAVO) sinngemäß:
§ 5  Eigenart des kirchlichen Dienstes,
§ 8  Schweigepflicht,
§ 8b  Umsetzung der Ordnungen für den Umgang mit  

sexuellem Missbrauch und zur Prävention gegen  
sexualisierte Gewalt,

§ 9 Belohnungen und Geschenke,
§ 10  Nebentätigkeiten,
§ 13  Schadenshaftung,
§§ 14 bis 14d (Arbeitszeitbestimmungen),
§ 31  Forderung bei Dritthaftung,
§ 38  Sonderurlaub,
§ 40  Arbeitsbefreiung,
§ 40a Fortzahlung der Vergütung bei Arbeitsausfall in  

besonderen Fällen,
§ 57  Ausschlussfristen.“

II) Die Änderungen unter Ziffer I) treten am 1. Januar 2023 in 
Kraft.

Köln, 1. Dezember 2022

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 7 Ordnung für Schülerinnen und Schüler in praxis-
integrierten Ausbildungsgängen zur Erzieherin und 
Erzieher nach landesrechtlichen Regelungen  
(PiA-Ordnung)

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeitsvertrags-
rechts für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster 
(nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn (Regional-KODA  
NW) hat am 28. September 2022 beschlossen:

I) Die Ordnung für Schülerinnen und Schüler in praxisinte-
grierten Ausbildungsgängen zur Erzieherin und Erzieher 
nach landesrechtlichen Regelungen (PiA-Ordnung) vom  
8. Juli 2019 (Amtsblatt des Erzbistums Köln 2020, Nr. 87, 
Seite 95 ff.), zuletzt geändert am 7. Juli 2022 (Amtsblatt 
des Erzbistums Köln 2022, Nr. 113, Seite 143), wird wie 
folgt gefasst:

„Ordnung für Schülerinnen in praxisintegrierten  
Ausbildungsgängen zur Erzieherin, Kinderpflegerin  
oder Heilerziehungspflegerin nach landesrechtlichen 

 Regelungen (PiA-Ordnung)1 

1 Wenn in den Regelungen dieser Ordnung nur die weibliche oder 
männliche Form verwendet wird, erfolgt dies aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit. Es sind stets alle Geschlechter gemeint.
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Präambel

(1) Die Regelungen dieser Ordnung kommen zustande durch 
Beschlüsse der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen und 
deren Inkraftsetzung durch die Diözesanbischöfe der (Erz-)
Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn. Sie 
sind ausgerichtet auf die besonderen Erfordernisse des kirch-
lichen Dienstes. Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes 
(Grundordnung) ist Grundlage und in ihrer jeweiligen Fassung 
Bestandteil dieser Ordnung. Die Regelungen dieser Ordnung 
sind angelehnt an den Tarifvertrag für Auszubildende des öf-
fentlichen Dienstes (VKA) – Allgemeiner Teil und Besonde-
rer Teil Pflege (TVAöD-Pflege). Soweit die Regelungen dieser 
Ordnung mit denen des TVAöD-Pflege übereinstimmen, wer-
den sie in gleicher Weise ausgelegt.

(2) Auf der Grundlage landesrechtlicher Regelungen werden 
die Ausbildungen zur „staatlich anerkannten Erzieherin“ / zum 
„staatlich anerkannten Erzieher“ und zur „staatlich anerkann-
ten Heilerziehungspflegerin“ / zum „staatlich anerkannten 
Heilerziehungspfleger“ (in Nordrhein-Westfalen: §§ 27 ff. der 
Anlage E zur APO-BK*) sowie zur „staatlich geprüften Kinder-
pflegerin“ / zum „staatlich geprüften Kinderpfleger“ (in Nord-
rhein-Westfalen: Anlage B zur APO-BK) in verschiedenen 
Organisationsformen durchgeführt. In der praxisintegrierten 
Organisationsform sind die fachtheoretischen und fachprak-
tischen Ausbildungsanteile über die gesamte Ausbildungszeit 
verteilt. Die Aufnahme in diese praxisintegrierte Organisa-
tionsform setzt den Nachweis eines Ausbildungsvertrages über 
die Dauer des Bildungsgangs voraus. Diese Ordnung enthält 
im Hinblick auf die fachpraktischen Ausbildungsanteile die 
Bestimmungen über Inhalt, Abschluss und Beendigung dieses 
Ausbildungsvertrages zwischen den Trägern der fachprakti-
schen Ausbildung und den Auszubildenden.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung gilt für Schülerinnen in praxisintegrierten 
Ausbildungsgängen zur Erzieherin, zur Heilerziehungspflege-
rin und zur Kinderpflegerin nach landesrechtlichen Regelun-
gen, die in Einrichtungen von Rechtsträgern im Sinne von § 1 
Abs. 1 und 2 der Ordnung zur Mitwirkung bei der Gestaltung 
des Arbeitsvertragsrechts durch Kommissionen in den (Erz-)
Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfäli-
scher Teil) und Paderborn ausgebildet werden. Diese Ordnung 
gilt nicht für Studierende in einem ausbildungsintegrierten 
dualen Studium, die vom Geltungsbereich der Ordnung für 
Studierende in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen 
erfasst sind. Diese Ordnung gilt für Schülerinnen in praxisinte-
grierten Ausbildungsgängen zur Kinderpflegerin oder zur Heil-
erziehungspflegerin im Sinne von Satz 1, wenn die Ausbildung 
nach dem 31. Juli 2022 beginnt.

(2) Soweit in dieser Ordnung nichts anderes geregelt ist, gelten 
die jeweils einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

§ 2 Einstellungsvoraussetzungen

(1) Die Einstellung setzt eine dem kirchlichen Dienst entspre-
chende persönliche Eignung und sachliche Befähigung voraus.

(2) Die persönliche Eignung richtet sich auch nach den Anfor-
derungen der Grundordnung in ihrer jeweils geltenden Fassung.

(3) Die sachliche Befähigung richtet sich nach den landesrecht-
lichen Ausbildungs- und Prüfungsregelungen.

§ 3 Ausbildungsvertrag, Nebenabreden

(1) Vor Beginn der praxisintegrierten Ausbildung ist ein schrift-
licher Ausbildungsvertrag abzuschließen, der neben der Be-
zeichnung des Ausbildungsberufs mindestens Angaben enthält 
über:
1. die maßgebliche landesrechtliche Ausbildungs- und Prü-

fungsordnung in der jeweils geltenden Fassung sowie Art, 
sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung,

2. Beginn und Dauer der Ausbildung,
3. Dauer der regelmäßigen täglichen und wöchentlichen Aus-

bildungszeit,
4. Dauer der Probezeit,
5. Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts,
6. Dauer des Urlaubs,
7. Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag ge-

kündigt werden kann,
8. Inbezugnahme dieser Ordnung in ihrer jeweils geltenden 

Fassung.

(2) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich ver-
einbart werden. Sie können gesondert gekündigt werden, so-
weit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

§ 4 Beschlüsse der Zentralen Kommission der Zentral-KODA

Beschlüsse der Zentralen Kommission im Sinne von § 3  
Abs. 1 Zentral-KODA-Ordnung sind mit ihrer Inkraftsetzung 
Bestandteil dieser Ordnung, soweit die Beschlüsse die Ausbil-
dungsverhältnisse nach dieser Ordnung betreffen.

§ 5 Probezeit

(1) Die Probezeit beträgt sechs Monate.

(2) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von 
beiden Seiten jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
gekündigt werden.

§ 6 Ärztliche Untersuchungen

(1) Auszubildende haben auf Verlangen des Trägers der fach-
praktischen Ausbildung vor ihrer Einstellung ihre gesundheitli-
che Eignung durch das Zeugnis eines Amts- oder Betriebsarztes 
nachzuweisen. Für Auszubildende, die unter das Jugendarbeits-
schutzgesetz fallen, ist ergänzend § 32 Abs. 1 JArbSchG zu be-
achten.

(2) Der Träger der fachpraktischen Ausbildung ist bei begrün-
deter Veranlassung berechtigt, Auszubildende zu verpflichten, 
durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der 
Lage sind, die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen 
Verpflichtungen zu erfüllen. Bei dem beauftragten Arzt kann 
es sich um einen Betriebsarzt handeln, soweit sich die Betriebs-
parteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. Die Kos-
ten dieser Untersuchung trägt der Träger der fachpraktischen 
Ausbildung.

(3) Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren aus-
gesetzt, mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt 
oder mit der Zubereitung von Speisen beauftragt sind, sind in 
regelmäßigen Zeitabständen oder auf ihren Antrag bei Been-
digung des Ausbildungsverhältnisses ärztlich zu untersuchen. 

* Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen 
des Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – 
APO-BK – vom 26. Mai 1999)
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Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Träger der fachprak-
tischen Ausbildung, falls hierzu kein Dritter verpflichtet ist.

§ 7 Personalakten

(1) Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre 
vollständigen Personalakten. Sie können das Recht auf Einsicht 
durch einen hierzu schriftlich Bevollmächtigten ausüben las-
sen. Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten 
erhalten.

(2) Beurteilungen sind Auszubildenden unverzüglich bekannt 
zu geben. Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen.

§ 8 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit

(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbil-
dungszeit und die tägliche Ausbildungszeit der Auszubildenden, 
die nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, richten sich 
nach den für die Mitarbeiter des Trägers der fachpraktischen 
Ausbildung maßgebenden Vorschriften über die Arbeitszeit.

(2) Auszubildende dürfen im Rahmen des Ausbildungszwecks 
auch an Sonntagen und Wochenfeiertagen und in der Nacht 
ausgebildet werden.

(3) Eine über die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche 
Ausbildungszeit hinausgehende Beschäftigung ist nur aus-
nahmsweise zulässig.

§ 9 Ausbildungsentgelt

(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt in der Ausbildung  
Erzieherin und Heilerziehungspflegerin beträgt: 
im ersten Ausbildungsjahr  1.190,69 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr  1.252,07 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr   1.353,38 Euro.

(2) Das monatliche Ausbildungsentgelt in der Ausbildung  
Kinderpflegerin beträgt:
im ersten Ausbildungsjahr  1.118,26 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr  1.164,02 Euro.

(3) Das Ausbildungsentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fällig 
wie das den Mitarbeitern des Trägers der fachpraktischen Aus-
bildung gezahlte Entgelt.

§ 10 Unständige Entgeltbestandteile

Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und 
Vorfesttagen, für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereit-
schaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge gelten 
die §§ 14 bis 14b KAVO sinngemäß.

§ 11 Erholungsurlaub

(1) Auszubildende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung 
ihres Ausbildungsentgelts (§ 9) in entsprechender Anwendung 
der für die Mitarbeiter des Trägers der fachpraktischen Ausbil-
dung geltenden Regelungen (§§ 36, 37 KAVO) mit der Maßga-
be, dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung der wöchentlichen 
Ausbildungszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche in jedem 
Kalenderjahr 30 Ausbildungstage beträgt. Im zweiten und drit-
ten Ausbildungsjahr erhalten Auszubildende im Schichtdienst  
(§ 14a Abs. 2 KAVO) pauschal jeweils einen Tag Zusatzurlaub.

(2) Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusammenhän-
gend während der unterrichtsfreien Zeit zu erteilen und in An-
spruch zu nehmen.

(3) Bei Urlaubsabgeltung gilt § 39 KAVO.

§ 12  Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der  
Ausbildungsstätte

(1) Bei Reisen im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 1 der Anlage 15 
KAVO erhalten Auszubildende eine Entschädigung in entspre-
chender Anwendung der für die Mitarbeiter des Trägers der 
fachpraktischen Ausbildung geltenden Reisekostenbestimmun-
gen in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Bei Reisen zur vorübergehenden Ausbildung an einer an-
deren Einrichtung außerhalb der politischen Gemeindegrenze 
der Ausbildungsstätte sowie zur Teilnahme an Vorträgen, an 
Arbeitsgemeinschaften oder an Übungen werden die entstan-
denen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten für 
die Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten re-
gelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr 
ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von 
Fahrpreisermäßigungen (z.B. Schülerfahrkarten, Monatsfahr-
karten, BahnCard) sind auszunutzen.

§ 13 Familienheimfahrten

Für Familienheimfahrten vom jeweiligen Ort der Ausbildungs-
stätte zum Wohnort der Eltern, der Erziehungsberechtigten 
oder des Ehegatten werden den Auszubildenden monatlich 
einmal die im Bundesgebiet entstandenen notwendigen Fahrt-
kosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils 
niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Be-
förderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; 
Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen 
(z.B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind 
auszunutzen. Satz 1 gilt nicht, wenn aufgrund geringer Ent-
fernung eine tägliche Rückkehr möglich und zumutbar ist oder 
der Aufenthalt am jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte weni-
ger als vier Wochen beträgt.

§ 14 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel, Lernmittelzuschuss

(1) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorge-
schrieben oder angeordnet ist, wird sie unentgeltlich zur Ver-
fügung gestellt und verbleibt im Eigentum des Ausbildenden.

(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die 
Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zur Berufsaus-
bildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprü-
fungen erforderlich sind.

§ 15 Entgelt im Krankheitsfall

(1) Werden Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit ohne ihr Verschulden verhindert, ihre Verpflichtun-
gen aus dem Ausbildungsvertrag zu erfüllen, erhalten sie für 
die Zeit der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer von bis zu sechs 
Wochen sowie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen bei Wiederholungserkrankungen das Ausbildungsentgelt  
(§ 9) in entsprechender Anwendung der für die Mitarbeiter des 
Trägers der fachpraktischen Ausbildung geltenden Regelungen 
fortgezahlt.

(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.

(3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen 
bei dem Träger der fachpraktischen Ausbildung erlittenen Ar-
beitsunfall oder durch eine bei dem Träger der fachpraktischen 
Ausbildung zugezogenen Berufskrankheit verursacht ist, erhal-
ten Auszubildende nach Ablauf des nach Absatz 1 maßgeben-
den Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn 
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der Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeldzuschuss, wenn der 
zuständige Unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall oder 
die Berufskrankheit anerkennt. Für die Berechnung der Höhe 
des Krankengeldzuschusses findet § 30 Absatz 2 KAVO ent-
sprechende Anwendung.

§ 16 Entgeltfortzahlung in anderen Fällen

(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt (§ 9) für ins-
gesamt fünf Ausbildungstage fortzuzahlen, um sich vor den 
in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen Abschluss-
prüfungen ohne Bindung an die planmäßige Ausbildung auf 
die Prüfung vorbereiten zu können; bei der Sechstagewoche 
besteht dieser Anspruch für sechs Ausbildungstage.

(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich um 
die Zeit, für die Auszubildende zur Vorbereitung auf die Ab-
schlussprüfung besonders zusammengefasst werden; es besteht 
jedoch mindestens ein Anspruch auf zwei Ausbildungstage.

§ 17 Vermögenswirksame Leistungen 

Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jewei-
ligen Fassung erhalten Auszubildende eine vermögenswirksame 
Leistung in Höhe von 13,29 Euro monatlich. Der Anspruch 
auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens für den 
Kalendermonat, in dem die erforderlichen Angaben dem Trä-
ger der fachpraktischen Ausbildung mitgeteilt werden, und für 
die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres. 
Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversor-
gungspflichtiges Entgelt.

§ 18 Weihnachtszuwendung

(1) Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungs-
verhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Weihnachtszuwen-
dung. Diese beträgt 90 v.H. des den Auszubildenden in den 
Kalendermonaten August, September und Oktober durch-
schnittlich gezahlten Entgelts (Ausbildungsentgelt, in Monats-
beträgen bezahlte Zulagen und unständige Entgeltbestandteile 
gemäß § 10); unberücksichtigt bleibt hierbei das zusätzlich für 
Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt, mit Ausnahme 
der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit.

(2) Der Anspruch vermindert sich um ein Zwölftel für jeden 
Kalendermonat, in dem Auszubildende keinen Anspruch auf 
Ausbildungsentgelt (§ 9), Fortzahlung des Entgelts während 
des Erholungsurlaubs (§ 11) oder im Krankheitsfall (§ 15) ha-
ben. Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für 
die Auszubildende wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 
Abs. 1 und 2 des Mutterschutzgesetzes kein Ausbildungsentgelt 
erhalten haben. Die Verminderung unterbleibt ferner für Ka-
lendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) bis zum Ende 
des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag 
vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat.

(3) Die Weihnachtszuwendung wird mit dem für November 
zustehenden Ausbildungsentgelt ausgezahlt. Ein Teilbetrag der 
Weihnachtszuwendung kann zu einem früheren Zeitpunkt 
ausgezahlt werden.

(4) Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die 
Ausbildung vom Träger der fachpraktischen Ausbildung in ein 
Arbeitsverhältnis übernommen werden und am 1. Dezem ber 
noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen 
mit der anteiligen Weihnachtszuwendung aus dem Arbeits-
verhältnis eine anteilige Weihnachtszuwendung aus dem Aus-
bildungsverhältnis. Erfolgt die Übernahme im Laufe eines 

Kalendermonats, wird für diesen Monat nur die anteilige 
Weihnachtszuwendung aus dem Arbeitsverhältnis gezahlt.

§ 19 Zusatzversorgung, Entgeltumwandlung

(1) Für die Versicherung zum Zwecke einer zusätzlichen Al-
ters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung 
gilt § 35 KAVO.

(2) Für die Entgeltumwandlung des Auszubildenden gilt die 
Regelung zur Entgeltumwandlung der Zentralen Kommission 
zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechts im kirchlichen Dienst 
(Zentral-KODA) vom 15. April 2002 in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. Teilt der Auszubildende dem Träger der fachprakti-
schen Ausbildung die erforderlichen Angaben für eine vermö-
genswirksame Leistung (§ 17 Satz 2) nicht mit, erhält er auf 
Antrag eine monatliche Zulage in Höhe der vermögenswirk-
samen Leistung (§ 17 Satz 1) zur Brutto-Entgeltumwandlung, 
wenn diese gemäß Satz 1 durchgeführt wird; im Übrigen fin-
den die Regelungen der Anlage 13 KAVO sinngemäß Anwen-
dung. Die monatliche Zulage im Sinne des Satzes 2 ist kein 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

§ 20 Beihilfe im Geburtsfall

Auszubildende erhalten im Geburtsfall eine Beihilfe in entspre-
chender Anwendung von § 5 der Anlage 10 KAVO.

§ 21 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses

(1) Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der Ausbil-
dungszeit; abweichende gesetzliche Regelungen bleiben un-
berührt. Im Falle des Nichtbestehens der Abschlussprüfung 
verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf Verlangen der 
Auszubildenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprü-
fung, höchstens um ein Jahr.

(2) Können Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Ab-
schlussprüfung erst nach beendeter Ausbildungszeit ablegen, 
gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

(3) Beabsichtigt der Träger der fachpraktischen Ausbildung keine 
Übernahme in ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis, 
hat er dies den Auszubildenden drei Monate vor dem voraussicht-
lichen Ende der Ausbildungszeit schriftlich mitzuteilen.

(4) Nach der Probezeit (§ 5) kann das Ausbildungsverhältnis 
unbeschadet der gesetzlichen Kündigungsgründe nur gekün-
digt werden
a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer 

Kündigungsfrist (ein wichtiger Grund kann auch nach den 
Maßstäben der Grundordnung des kirchlichen Dienstes 
im Rahmen kirchlichen Arbeitsverhältnisse in der jeweils  
gültigen Fassung gegeben sein),

b) von den Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von 
vier Wochen.

(5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungs-
verhältnis beschäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich etwas 
vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbe-
stimmte Zeit als begründet

§ 22 Übernahme von Auszubildenden

Auszubildende werden nach erfolgreich bestandener Abschluss-
prüfung bei dienstlichem bzw. betrieblichem Bedarf im unmit-
telbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis für die Dauer 
von zwölf Monaten in ein Arbeitsverhältnis übernommen, so-
fern nicht im Einzelfall personenbedingte, verhaltensbedingte, 
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betriebsbedingte oder gesetzliche Gründe entgegenstehen. Im 
Anschluss daran werden diese Mitarbeiter bei entsprechender 
Bewährung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. 
Der dienstliche bzw. betriebliche Bedarf muss zum Zeitpunkt 
der Beendigung der Ausbildung nach Satz 1 vorliegen und setzt 
zudem eine freie und besetzbare Stelle bzw. einen freien und 
zu besetzenden Arbeitsplatz voraus, die/der eine ausbildungs-
adäquate Beschäftigung auf Dauer ermöglicht. Bei einer Aus-
wahlentscheidung sind die Ergebnisse der Abschlussprüfung und 
die persönliche Eignung zu berücksichtigen. Bestehende Mitbe-
stimmungsrechte bleiben unberührt. Besteht kein dienstlicher 
bzw. betrieblicher Bedarf für eine unbefristete Beschäftigung, ist 
eine befristete Beschäftigung außerhalb von § 22 möglich.

§ 23 Abschlussprämie

(1) Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund 
erfolgreich abgeschlossener Abschlussprüfung bzw. staatlicher 
Prüfung erhalten Auszubildende eine Abschlussprämie als Ein-
malzahlung in Höhe von 400 Euro. Die Abschlussprämie ist 
kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. Sie ist nach Bestehen 
der Abschlussprüfung bzw. der staatlichen Prüfung fällig.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Auszubildende, die ihre Ausbildung 
nach erfolgloser Prüfung aufgrund einer Wiederholungsprü-
fung abschließen. Im Einzelfall kann der Träger der fachprakti-
schen Ausbildung von Satz 1 abweichen.

§ 24 Sonstige Bestimmungen

Im Übrigen gelten die folgenden Bestimmungen der Kirchli-
chen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) für die (Erz-)
Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfäli-
scher Teil) und Paderborn in ihrer jeweiligen Fassung sinnge-
mäß:
– § 5 Eigenart des kirchlichen Dienstes,

– § 8 Schweigepflicht,

– § 8b Umsetzung der Ordnungen für den Umgang mit  
sexuellem Missbrauch und zur Prävention gegen  
sexualisierte Gewalt,

– § 9 Belohnungen und Geschenke,

– § 10 Nebentätigkeiten,

– § 13 Schadenshaftung,

– §§ 14-14d (Arbeitszeitbestimmungen),

– § 31 Forderung bei Dritthaftung,

– § 38 Sonderurlaub,

– § 40 Arbeitsbefreiung,

– § 40a Fortzahlung der Vergütung bei Arbeitsausfall in  
besonderen Fällen,

– § 47 Schlichtungsausschuss,

– § 50 Zeugnis,

– § 57 Ausschlussfristen.“

II) Die Änderungen unter Ziffer I) treten am 1. Januar 2023 in 
Kraft.

Köln, 1. Dezember 2022

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 8 Ordnung für Praktikantinnen und Praktikanten

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeitsvertrags-
rechts für die (Erz-) Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster 
(nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn (Regional-KODA  
NW) hat am 28. September 2022 beschlossen:

I) Die Ordnung für Praktikantinnen und Praktikanten vom 
8. April 1992 (Amtsblatt des Erzbistums Köln 1992, Nr. 100, 
S. 94 ff.), zuletzt geändert am 7. Juli 2022 (Amtsblatt des Erz-
bistums Köln 2022, Nr. 114, S. 143), wird wie folgt gefasst:

„Ordnung für Praktikumsverhältnisse1 

Präambel

Die Regelungen dieser Ordnung kommen zustande durch Be-
schlüsse der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen und de-
ren Inkraftsetzung durch die Diözesanbischöfe von Aachen,  
Essen, Köln, Münster und Paderborn. Sie sind ausgerichtet 
auf die besonderen Erfordernisse des kirchlichen Dienstes. Die 
Grundordnung des kirchlichen Dienstes (Grundordnung) ist 
Grundlage und in ihrer jeweiligen Fassung Bestandteil dieser 
Ordnung. Die Regelungen dieser Ordnung sind angelehnt an 
den Tarifvertrag für Praktikantinnen / Praktikanten des öffent-
lichen Dienstes (TVPöD-VKA). Soweit die Regelungen dieser 
Ordnung mit denen des TVPöD-VKA übereinstimmen, wer-
den sie in gleicher Weise ausgelegt.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung gilt für Praktikantinnen für die Berufe
– der Heilerziehungspflegerin während der praktischen Tä-

tigkeit, die nach den geltenden Ausbildungsordnungen der 
staatlichen Anerkennung als Heilerziehungspflegerin vor-
auszugehen hat,

– der Erzieherin während der praktischen Tätigkeit, die nach 
den geltenden Ausbildungsordnungen der staatlichen An-
erkennung als Erzieherin vorauszugehen hat,

– der Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin/Heilpädagogin wäh-
rend der praktischen Tätigkeit, die nach Abschluss des 
(Fach-)Hochschulstudiums der staatlichen Anerkennung als 
Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin/Heilpädagogin vorauszu-
gehen hat,

die in einem Praktikumsverhältnis zu einem Rechtsträger im 
Sinne von § 1 Abs. 1 und 2 der Ordnung zur Mitwirkung bei 
der Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts durch Kommissionen 
in den (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster (nord-
rhein-westfälischer Teil) und Paderborn (KODA-Ordnung) ste-
hen, soweit nicht in dieser Ordnung etwas anderes geregelt ist.

(2) Diese Ordnung gilt nicht für Praktikantinnen, deren prak-
tische Tätigkeit in die Fachschul- oder die (Fach-)Hochschul-
ausbildung integriert ist. Sie gilt insbesondere nicht für:
– Praktika von Studierenden der (Fach-)Hochschulen wäh-

rend der Praxissemester,
– Zwischen- oder Blockpraktika von Studierenden der Fach-

hochschulen und der Hochschulen, die in Studien- oder 
Prüfungsordnungen vorgeschrieben sind,

– Praktika, die Schülerinnen von Hauptschulen, weiterfüh-
renden Schulen, Fachschulen, Berufsfachschulen und Fach-

1 Wenn in den Regelungen dieser Ordnung nur die weibliche oder 
männliche Form verwendet wird, erfolgt dies aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit. Es sind stets alle Geschlechter gemeint.
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oberschulen im Rahmen der schulischen Ausbildung zu leis-
ten haben,

– Vorpraktikantinnen im Sozial-/Erziehungsdienst,
– Absolventinnen mit Bachelor-Abschluss.

§ 2 Praktikumsziel

Im Rahmen des Praktikums soll die Praktikantin ihre persön-
liche und fachliche Eignung für die zukünftige Arbeit nachwei-
sen und die in der Schule/im Studium erworbenen Kenntnisse 
und Fertigkeiten anwenden. Für das Praktikum gelten die je-
weiligen Bestimmungen und Richtlinien. Die Praktikantin soll 
nicht anstelle einer Fachkraft beschäftigt werden.

§ 3 Praktikumsvertrag, Nebenabreden

(1) Vor Beginn des Praktikums ist ein schriftlicher Praktikums-
vertrag zu schließen. Der Vertrag muss folgende Angaben ent-
halten:
1. Beginn, Dauer und Beendigung des Praktikums,
2. Voraussetzungen, unter denen der Praktikumsvertrag ge-

kündigt werden kann,
3. Entgelt und sonstige Leistungen,
4. regelmäßige tägliche und wöchentliche Ausbildungszeit,
5. Dauer der Probezeit,
6. Dauer des Urlaubs,
7. Inbezugnahme dieser Ordnung in ihrer jeweils geltenden 

Fassung.

(2) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich ver-
einbart werden. Sie können gesondert gekündigt werden, so-
weit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

§ 4 Beschlüsse der Zentralen Kommission der Zentral-KODA

Beschlüsse der Zentralen Kommission im Sinne von § 3  
Abs. 1 Zentral-KODA-Ordnung sind mit ihrer Inkraftsetzung 
Bestandteil dieser Ordnung, soweit die Beschlüsse die Prakti-
kumsverhältnisse nach dieser Ordnung betreffen. 

§ 5 Probezeit

Während der ersten drei Monate des Praktikums, die als Probe-
zeit gelten, kann das Vertragsverhältnis mit einer Kündigungs-
frist von einem Monat zum Monatsende schriftlich ohne An-
gabe von Gründen gekündigt werden.

§ 6 Ärztliche Untersuchungen 

(1) Praktikantinnen haben auf Verlangen des Dienstgebers vor 
ihrer Einstellung ihre gesundheitliche Eignung durch das Zeug-
nis eines Amts- oder Betriebsarztes nachzuweisen. Für Prakti-
kantinnen, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) 
fallen, ist ergänzend § 32 Abs. 1 JArbSchG zu beachten.

(2) Der Dienstgeber ist bei begründeter Veranlassung berech-
tigt, Praktikantinnen zu verpflichten, durch ärztliche Beschei-
nigung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die nach dem 
Praktikumsvertrag übernommenen Verpflichtungen zu erfül-
len. Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen Betriebs-
arzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen 
anderen Arzt geeinigt haben. Die Kosten dieser Untersuchung 
trägt der Dienstgeber.

(3) Praktikantinnen, die besonderen Ansteckungsgefahren aus-
gesetzt, mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt 

oder mit der Zubereitung von Speisen beauftragt sind, sind in 
regelmäßigen Zeitabständen oder auf ihren Antrag bei Beendi-
gung des Praktikumsverhältnisses ärztlich zu untersuchen. Die 
Kosten dieser Untersuchung trägt der Dienstgeber, falls hierzu 
kein Dritter verpflichtet ist.

§ 7 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel

(1) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorge-
schrieben oder angeordnet ist, wird sie unentgeltlich zur Ver-
fügung gestellt und verbleibt im Eigentum des Dienstgebers.

(2) Der Dienstgeber hat den Praktikantinnen kostenlos die 
Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zur Berufsaus-
bildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprü-
fungen erforderlich sind.

§ 8 Personalakten

(1) Die Praktikantinnen haben ein Recht auf Einsicht in ihre 
vollständigen Personalakten. Sie können das Recht auf Einsicht 
durch eine hierzu schriftlich Bevollmächtigte ausüben lassen. 
Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten er-
halten.

(2) Beurteilungen sind Praktikantinnen unverzüglich bekannt 
zu geben. Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen.

§ 9 Wöchentliche und tägliche Arbeitszeit

Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
und die tägliche Arbeitszeit der Praktikantinnen richten sich 
nach den Bestimmungen, die für die Arbeitszeit der bei dem 
Dienstgeber in dem künftigen Beruf der Praktikantinnen be-
schäftigten Mitarbeiterinnen gelten.

§ 10 Entgelt, Vermögenswirksame Leistungen

(1) Das monatliche Entgelt für Praktikantinnen mit Ausbil-
dung zu den nachstehenden Berufen beträgt für:
– Erzieherinnen, Heilerziehungspflegerinnen 1.652,02 Euro,
– Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen,  

Heilpädagoginnen 1.876,21 Euro.

(2) Das Entgelt nach Absatz 1 ist zu demselben Zeitpunkt fällig 
wie das den Mitarbeiterinnen des Dienstgebers gezahlte Ent-
gelt.

§ 11 Unständige Entgeltbestandteile

Für die praktische Tätigkeit an Samstagen, Sonntagen, Feier-
tagen und Vorfesttagen gelten die §§ 14 bis 14b KAVO sinn-
gemäß. Dies gilt auch für den Bereitschaftsdienst und die Ruf-
bereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge.

§ 12 Erholungsurlaub

Praktikantinnen erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung 
ihres Entgelts (§ 10 Abs. 1) in entsprechender Anwendung der 
für die Mitarbeiterinnen des Dienstgebers geltenden Regelun-
gen (§§ 36, 37 KAVO) mit der Maßgabe, dass der Urlaubs-
anspruch bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf 
Tage in der Kalenderwoche in jedem Kalenderjahr 30 Arbeits-
tage beträgt. Bei Urlaubsabgeltung gilt § 39 KAVO.

§ 13  Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der  
Ausbildungsstätte

(1) Bei Reisen im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 1 der Anlage 15 
KAVO erhalten Praktikantinnen eine Entschädigung in ent-
sprechender Anwendung der für die Mitarbeiterinnen des  
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Trägers der fachpraktischen Ausbildung geltenden Reisekosten-
bestimmungen in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Bei Reisen zur vorübergehenden Ausbildung an einer an-
deren Einrichtung außerhalb der politischen Gemeindegrenze 
der Ausbildungsstätte sowie zur Teilnahme an Vorträgen, an 
Arbeitsgemeinschaften oder an Übungen werden die entstan-
denen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten für 
die Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten re-
gelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr 
ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von 
Fahrpreisermäßigungen (z.B. Schülerfahrkarten, Monatsfahr-
karten, BahnCard) sind auszunutzen.

§ 14 Entgelt im Krankheitsfall

(1) Bei unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit erhält die Prak-
tikantin bis zur Dauer von sechs Wochen Krankenbezüge in 
Höhe des Praktikumsentgelts.

(2) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen 
bei dem Dienstgeber erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine 
bei dem Dienstgeber zugezogene Berufskrankheit verursacht 
ist, erhält die Praktikantin nach Ablauf des nach Absatz 1 maß-
gebenden Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche seit dem 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit als Krankenbezüge einen Kran-
kengeldzuschuss, wenn der zuständige Unfallversicherungsträ-
ger den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt. Für 
die Berechnung der Höhe des Krankengeldzuschusses findet  
§ 30 Absatz 2 KAVO entsprechende Anwendung. Im Übrigen 
gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.

§ 15 Vermögenswirksame Leistungen 

Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jewei-
ligen Fassung erhalten Praktikantinnen eine vermögenswirk-
same Leistung in Höhe von 13,29 Euro monatlich. Der An-
spruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens 
für den Kalendermonat, in dem die erforderlichen Angaben 
dem Dienstgeber mitgeteilt werden, und für die beiden voran-
gegangenen Monate desselben Kalenderjahres. Die vermögens-
wirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges 
Entgelt.

§ 16 Weihnachtszuwendung

(1) Praktikantinnen, die am 1. Dezember in einem Prakti-
kumsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Weihnachts-
zuwendung. Diese beträgt 90 v. H. des den Praktikantinnen  
in den Kalendermonaten August, September und Oktober 
durchschnittlich gezahlten Entgelts (Praktikumsentgelt, in 
Monatsbeträgen bezahlte Zulagen und unständige Entgelt-
bestandteile gemäß § 11); unberücksichtigt bleibt hierbei das 
zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt, 
mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden 
und Mehrarbeit.

(2) Der Anspruch vermindert sich um ein Zwölftel für jeden 
Kalendermonat, in dem Praktikantinnen keinen Anspruch 
auf Entgelt (§ 10 Abs. 1), Fortzahlung des Entgelts während 
des Erholungsurlaubs (§ 12) oder im Krankheitsfall (§ 14)  
haben. Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate,  
für die Praktikantinnen wegen Beschäftigungsverboten nach 
§ 3 Abs. 1 und 2 des Mutterschutzgesetzes kein Ausbildungs-
entgelt erhalten haben. Die Verminderung unterbleibt ferner 
für Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach 
dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) bis zum 
Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn 

am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden 
hat.

(3) Die Weihnachtszuwendung wird mit dem für November 
zustehenden Entgelt ausgezahlt. Ein Teilbetrag der Weih-
nachtszuwendung kann zu einem früheren Zeitpunkt ausge-
zahlt werden.

(4) Praktikantinnen, die im unmittelbaren Anschluss an das 
Praktikum vom Dienstgeber in ein Arbeitsverhältnis übernom-
men werden und am 1. Dezember noch in diesem Arbeitsver-
hältnis stehen, erhalten zusammen mit der anteiligen Weih-
nachtszuwendung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige 
Weihnachtszuwendung aus dem Praktikumsverhältnis. Erfolgt 
die Übernahme im Laufe eines Kalendermonats, wird für die-
sen Monat nur die anteilige Weihnachtszuwendung aus dem 
Arbeitsverhältnis gezahlt.

§ 17 Beihilfe im Geburtsfall

Praktikantinnen erhalten im Geburtsfall eine Beihilfe in ent-
sprechender Anwendung von § 5 der Anlage 10 KAVO.

§ 18 Beendigung des Praktikums

Nach der Probezeit kann das Praktikum unter Angabe der 
Kündigungsgründe nur schriftlich gekündigt werden
1. in entsprechender Anwendung von § 42 KAVO aus einem 

wichtigen Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von beiden Vertragsparteien; ein wichtiger Grund kann 
auch nach den Maßstäben der Grundordnung in der je-
weils gültigen Fassung gegeben sein,

2. von der Praktikantin mit einer Kündigungsfrist von vier 
Wochen.

Eine fristlose Kündigung aus einem wichtigen Grund ist un-
wirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen dem zur 
Kündigung Berechtigten länger als zwei Wochen bekannt sind.

(2) Im Übrigen endet das Praktikum mit dem Ablauf der vor-
geschriebenen Praktikumszeit.

§ 19 Sonstige Bestimmungen

Folgende Bestimmungen der Kirchlichen Arbeits- und Ver-
gütungsordnung (KAVO) finden sinngemäß Anwendung:
– § 5 Eigenart des kirchlichen Dienstes,

– § 6 Allgemeine Pflichten,

– § 8 Schweigepflicht,

– § 8b Umsetzung der Ordnungen für den Umgang mit  
sexuellem Missbrauch und zur Prävention gegen  
sexualisierte Gewalt, 

– § 9 Belohnungen und Geschenke,

– § 10 Nebentätigkeiten,

– § 11 Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestel-
lung, soweit dies dem Praktikumsziel dient,

– § 13 Schadenshaftung,

– § 14 bis § 14d (Arbeitszeitbestimmungen),

– § 16 Arbeitsversäumnis,

– § 17 Vorgesetztenverhältnisse,

– § 31 Forderung bei Dritthaftung,

– § 40 Arbeitsbefreiung,
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– § 40a Fortzahlung der Vergütung bei Arbeitsausfall in  
besonderen Fällen,

– § 47 Schlichtungsausschuss,
– § 50 Zeugnis sowie
– § 57 Ausschlussfristen.“

II) Die Änderungen unter Ziffer I) treten am 1. Januar 2023 in 
Kraft.

Köln, 1. Dezember 2022

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

durchlaufend zu nummerieren. Die Gesamtheit bildet das  
Kollektenbuch und ist jahresbezogen zu führen. Es wird von 
den Regionalrendanturen verwaltet. Eine entsprechende soft-
ware-gestützte Führung ist möglich. 

§ 5 Zählung und Abführung

(1) Unmittelbar nach Beendigung des Gottesdienstes haben 
Kollektenverantwortliche die Kollekte in eine zertifizierte 
Geldtasche zu füllen. Die Geldtasche ist mit einer Plombe zu 
versiegeln und die Plombennummer in eine Bestandsliste ein-
zutragen. Bis zur Zählung ist die Geldtasche in einem Tresor 
der Kirchengemeinde sicher aufzubewahren. 

(2) Die Zählung der Kollekten hat zeitnah durch zwei  
Kollektenverantwortliche gemeinsam zu erfolgen oder die ver-
plombten Geldtaschen sind unter Angabe des Verwendungs-
zwecks ebenfalls zeitnah einem Geldinstitut zur Zählung zu 
über geben. Der Zählbetrag ist im Kollektenblatt einzutragen 
und von zwei Kollektenverantwortlichen unterschriftlich zu 
bestätigen.

(3) Bei gemeinsamer Zählung der Kollekten sind die gezähl-
ten Gelder zeitnah unter Angabe des Verwendungszwecks auf 
das Bankkonto der Kirchengemeinde oder in die Barkasse des  
Pastoralbüros einzuzahlen. Bei Übergabe der verplombten 
Geldtaschen an das Geldinstitut entfällt Satz 1. Das Kollekten-
blatt ist an die Regionalrendantur weiterzuleiten. 

(4) Bei Diözesankollekten ist der im Amtsblatt angegebene 
Überweisungstermin zwingend zu beachten.

§ 6 Opferstockgelder und Opferkerzengelder

Erträge (Einnahmen) aus Opferstöcken sowie Opferkerzen 
sind in regelmäßigen Abständen zu zählen. Die vorgenannten 
Bestimmungen zu den §§ 4 und 5 sind hier analog anzuwen-
den.

§ 7 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. Gleichzei-
tig treten alle entgegenstehenden Bestimmungen, insbesondere 
die der Ordnung über die Behandlung von Kollekten, Spen-
den und sonstigen Einnahmen in den Kirchengemeinden des 
Erzbistums Köln vom 24. Juli 1990 (Amtsblatt des Erzbistums 
Köln 1990, Nr. 140, S. 107 f.), außer Kraft.

Köln, 8. Dezember 2022

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 10 Ordnung für die Verwaltung und Verwendung von 
Treuhandgeldern im Erzbistum Köln

§ 1 Begriff; Zuständigkeit; Verzicht

(1) Treuhandgelder sind Gelder, die Geistliche und Laien im 
pastoralen Dienst in ihrer amtlichen Eigenschaft zur persön-
lichen Verfügung für caritative oder kirchliche Zwecke erhal-
ten. Hierunter fallen auch die Treuhandkassen der pastoralen 
Dienste in der kategorialen Seelsorge sowie die Verfügungs-
gelder der Dechanten beim Gemeindeverband. Die Regelun-
gen dieser Ordnung sind hier analog anzuwenden.

Nr. 9 Kollektenordnung

§ 1  Begriff; Verwendungszweck; Verantwortlichkeit der 
Kirchengemeinde

(1) Kollekten im Sinne dieser Ordnung sind Geldsammlungen, 
die für allgemeine oder besondere Zwecke der Kirchengemein-
de gesammelt werden. Sie dürfen nur zur Erfüllung kirchlicher 
und caritativer Aufgaben durchgeführt werden.

(2) Der Verwendungszweck ist vor Durchführung der Kollekte 
bekanntzugeben.

(3) Für die Kollektierung ist die Kirchengemeinde verantwort-
lich.

§ 2 Diözesankollekten

(1) Der Erzbischof kann für den Bereich des Erzbistums  
Kollekten anordnen (Diözesankollekten).  Sie sind in allen 
öffentlich zugänglichen Gottesdiensten, die in katholischen 
Kirchen, Kapellen oder unter freiem Himmel des Erzbistums 
abgehalten werden, am festgelegten Tag durchzuführen.

(2) Die Anordnung von Diözesankollekten ist im Amtsblatt 
des Erzbistums bekanntzugeben. Zudem ist der Zweck der 
Diözesankollekte im Gottesdienst vor Abhaltung der Kollekte 
mitzuteilen. 

(3) Die Kirchengemeinde ist zur Abführung des im Amts-
blatt ausgewiesenen Anteils an den benannten Empfänger der  
Diözesankollekte zum angegebenen Termin verpflichtet. 

(4) An Tagen, an denen Diözesankollekten stattfinden, ist es 
nicht gestattet, noch andere Kollekten vorzunehmen.

§ 3 Gemeindekollekten

Sofern keine Diözesankollekte abzuhalten ist, kann die Kirchen-
gemeinde den Verwendungszweck der Kollekte eigenständig be-
stimmen (Gemeindekollekten). Die Kollekte dient zur Finanzie-
rung allgemeiner oder besonderer Zwecke der Kirchengemeinde. 

§ 4 Kollektenverantwortliche; Kollektenbuch

(1) Kollekten sind durch von der Kirchengemeinde beauftragte 
zuverlässige Personen (Kollektenverantwortliche) einzusam-
meln. Das Vier-Augen-Prinzip sowie eine entsprechende Ver-
tretung sind sicherzustellen.

(2) Für die Dokumentation der Kollekten ist das Formular 
„Kollektenblatt“ zu verwenden. Die Kollektenblätter sind 
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(2) Für die ordnungsgemäße Verwaltung und Verwendung der 
Treuhandgelder ist der Verfügungsberechtigte zuständig und 
verantwortlich. 

(3) Geistliche oder Laien im pastoralen Dienst können auch 
auf die Führung und Annahme von Treuhandgeldern verzich-
ten. Spender und Förderer würden in diesem Fall ihre Zuwen-
dungen (ggf. mit Angabe von Zweckbindungen) direkt an den 
kirchlichen Rechtsträger richten.

§ 2 Verwaltung

(1) Treuhandgelder sind nach ihrer Annahme auf das Konto 
der Kirchengemeinde unter genauer Angabe der Zweckbestim-
mung einzuzahlen bzw. zu überweisen. Die Führung von Bar-
kassen ist unter Beachtung der Dienstanweisung zur Führung 
von Barkassen (Dienstanweisung Barkassen, in der jeweiligen 
gültigen Fassung) zulässig. Die Führung separater Konten ist 
unzulässig. Das Nähere regeln Ausführungsbestimmungen.

(2) Für die Verwaltung der Treuhandgelder gelten die Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung. Insbesondere sind für 
sämtliche Erträge und Aufwendungen Buchungsbelege zu  
erstellen und an die Regionalrendantur weiterzuleiten. Die 
Verpflichtung zur Führung eines gesonderten Treuhandbuches 
entfällt.

(3) Über die Annahme von Treuhandgeldern können unter 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften Zuwendungsbestäti-
gungen von der Kirchengemeinde erteilt werden.

§ 3 Verwendung

(1) Der Verfügungsberechtigte hat die Treuhandgelder gemäß 
der Zweckbestimmung durch den Geber zu verwenden. Eine 
Umwidmung ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Ge-
bers zulässig. Eine Verwendung zu anderen als kirchlichen oder 
caritativen Zwecken ist nicht gestattet.

(2) Vorbehaltlich der jeweiligen Zweckbestimmung sind Treu-
handgelder zeitnah zu verwenden.

§ 4 Inkrafttreten; Übergangsregelung

(1) Diese Ordnung tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. Zugleich 
tritt die Ordnung zur Führung des Treuhandbuches im Erzbis-
tum Köln vom 24. Juli 1990 (Amtsblatt des Erzbistums Köln 
1990, Nr. 141, S. 108 ff.) außer Kraft. 

(2) Bis zum 30. Juni 2023 sind separate Konten bzw. Geld-
anlagen, auf bzw. in denen sich Treuhandgelder befinden, auf-
zulösen und die Guthaben auf das Konto des Rechtsträgers zu 
überweisen bzw. einzuzahlen.

Köln, 8. Dezember 2022

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 11 Beschlussfassung über den gemeinsamen  
Wirtschaftsplan 2023 der Erzdiözese Köln  
und des Erzbischöflichen Stuhls

Der Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat hat in seiner Sitzung 
am 03. Dezember 2022 den gemeinsamen Wirtschaftsplan 
2023 der Erzdiözese Köln und des Erzbischöflichen Stuhls wie 
folgt beschlossen:

Wirtschaftsplan 2023

 1. Erträge aus Kirchensteuern
  a) Kirchensteuer brutto   941.834.000 €
  b) Verrechnung Kirchenlohnsteuer   272.415.000 €
  c) Kirchensteuerzerl./So. Ertr. a. KIST  482.000 €
Summe Kirchensteuern   668.937.000 €

 2. Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen  140.061.517 €
 3. Sonstige Umsatzerlöse   45.639.891 € 
 4. Sonstige Erträge   30.196.314 €
Summe Erträge   884.834.722 €

 5. Aufw. aus Zuweisungen u. Zuschüssen  384.503.812 €
 6. Personalaufwand   370.558.161 €
 7. Abschreibungen auf Sachanlagen  30.726.180 €
 8. Sonstige Aufwendungen  155.690.986 €
Summe Aufwendungen  941.479.140 €

Zwischenergebnis -56.644.418 €

 9. Erträge aus Beteiligungen  3.309.368 €
 10. Erträge aus anderen Wertpap./Ausleih.  45.450.000 €
 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  12.000 €
 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  16.838.629 €
Finanzergebnis  31.932.739 €

 14. Ergebnis vor Steuern -24.711.679 €

 16.  Sonstige Steuern  279.155 €
 17. Jahresüberschuss -24.990.834 €

Investitionsplan 2023

Schulen, Bildungs- und Tagungshäuser   8.220.000 €
Anlagen im Bau  38.310.000 €
INVESTITIONEN GRUNDST.  
U. GEBÄUDE  46.530.000 €

Ausstattung Betrieb 4.884.450 €
Ausstattung EDV  122.380 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter  2.066.393 €
INVESTITIONEN GESAMT  53.603.223 €

Aus rechentechnischen Gründen können sich in allen Tabellen und 
Darstellungen Rundungsdifferenzen von bis zu ± einer  

Einheit (€, T€, %) ergeben.

Nr. 12 Gesetz zur Ratifizierung einer öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung zwischen den römisch-katholischen 
Erzbistümern und Bistümern in Nordrhein- 
Westfalen

Gesetz zur Ratifizierung einer öffentlich-rechtlichen Verein-
barung zwischen den römisch-katholischen Erzbistümern und 
Bistümern in Nordrhein-Westfalen

§ 1

Die Erzbistümer Köln und Paderborn und die Bistümer  
Aachen, Essen und Münster haben am 30.11.2022 die öffent-
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lich-rechtliche Vereinbarung zur Regelung der Zusammenar-
beit in den Bereichen Katholisches Büro, Landesweite Rund-
funkmedienarbeit, Arbeitsgemeinschaft Kath. Jugendarbeit / 
Jugendsozialarbeit, Qualitätsmanagement Bischöfliche Schu-
len, Personalwesenkommission, Regional-KODA NRW, Kin-
dertageseinrichtungen, Polizeiseelsorge, Seelsorge bei den JVA 
des Landes NRW, Muttersprachliche Seelsorge und Katholi-
sches Datenschutzzentrum geschlossen. Die öffentlich-recht-
liche Vereinbarung beruht für das Erzbistum Köln auf § 10 des 
Gesetzes vom über die Zusammenarbeit kirchlicher juristischer 
Personen des öffentlichen Rechts vom 19.04.2022 in Kraft ge-
treten am 01.09.2022. 

§ 2

Die vorstehend bezeichnete öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
wird als diözesanes Gesetz in Kraft gesetzt.

Gleichzeitig wird angeordnet, dass gem. § 9 des Gesetzes vom 
über die Zusammenarbeit kirchlicher juristischer Personen 
des öffentlichen Rechts im Erzbistum Köln vom 19.04.2022 
die in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beschriebenen 
Leistungen und Aufgaben nur von der damit in der Vereinba-
rung betrauten kirchlichen juristischen Person des öffentlichen 
Rechts erbracht werden dürfen.  Die Vereinbarung wird nach-
stehend Veröffentlicht.

§ 3

Dieses Gesetz ist im kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen 
und tritt am Tag der Veröffentlichung in Kraft.

Köln, 15. Dezember 2022

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Regelung der Zusam-
menarbeit in den Bereichen Katholisches Büro, Landesweite 
Rundfunkmedienarbeit, Arbeitsgemeinschaft Kath. Jugend-
arbeit / Jugendsozialarbeit, Qualitätsmanagement Bischöfliche 
Schulen, Personalwesenkommission, Regional-KODA NRW, 
Kindertageseinrichtungen, Polizeiseelsorge, Seelsorge bei den 
Justizvollzugsanstalten des Landes NRW, Muttersprachliche 
Seelsorge, Katholisches Datenschutzzentrum und Prävention 
gegen Gewalt und sexualisierte Gewalt

zwischen den Körperschaften des öffentlichen Rechts

dem Bistum Aachen, 
Klosterplatz 7, 52062 Aachen  
vertreten durch den Generalvikar  
– im Folgenden „Bistum Aachen“ genannt – 

und
dem Bistum Essen
Zwölfling 16, 45127 Essen
vertreten durch den Generalvikar 
– im Folgenden „Bistum Essen“ genannt – 

und
dem Erzbistum Köln
Marzellenstraße 32, 50668 Köln
vertreten durch den Generalvikar 
– im Folgenden „Erzbistum Köln“ genannt – 

und
dem Bistum Münster
Domplatz 27, 48143 Münster
 vertreten durch den Generalvikar 
– im Folgenden „Bistum Münster“ genannt - 

und
dem Erzbistum Paderborn
Domplatz 3, 33098 Paderborn 
vertreten durch den Ständigen Vertreter  
des Diözesanadministrators 
– im Folgenden „Erzbistum Paderborn“ genannt – 

Präambel

Zur gemeinsamen überdiözesanen Aufgabenwahrnehmung 
und um diese auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, schlie-
ßen die Vertragsparteien gemäß § 10 der gleichlautenden 
Gesetze über die Zusammenarbeit kirchlicher juristischer 
Personen des öffentlichen Rechts (im Bistum Aachen vom 
28.06.2022, in Kraft getreten am 01.08.2022,KAnz. 2022, 
S. 146; im Bistum Essen vom 10.04.2022, in Kraft getreten 
am 29.04.2022, KABl. 2022, S. 82; im Erzbistum Köln vom 
19.04.2022, in Kraft getreten am 01.09.2022,KABl. 2022,  
S. 91; im Bistum Münster vom 11.04.2022, in Kraft getreten 
am 01.05.2022, KABl. 2022, S. 147 und im Erzbistum Pa-
derborn vom 08.04.2022, in Kraft getreten am 01.05.2022, 
KABl. 2022, S. 79) folgenden Vertrag, der die Kooperationen 
zwischen den (Erz-) Bistümern im Einzelnen niederlegt und 
verbindlich regelt. 

Teil 1: Allgemeine Regelungen

§ 1 Grundsätze

Die einzelnen Vereinbarungen über die Zusammenarbeit zwi-
schen den Vertragspartnern werden in Teil 2 dieses Vertrags 
aufgeführt. Jede Vereinbarung über eine Zusammenarbeit wird 
in einem eigenen Abschnitt behandelt. Sofern im jeweiligen 
Abschnitt keine besonderen Regelungen getroffen sind, gelten 
die Regelungen des Teil 1.

§ 2  Laufzeiten der Vereinbarungen über eine  
Zusammenarbeit

(1) Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bereits laufende  
Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit werden fortge-
führt. 

(2) Die Vertragsparteien können jederzeit neue Vereinbarun-
gen über eine Zusammenarbeit schließen. Diese beginnen mit 
der gegenseitigen Unterzeichnung eines Änderungsvertrags zu 
diesem Vertrag.

(3) Eine Vereinbarung über eine Zusammenarbeit wird grund-
sätzlich einvernehmlich zwischen den Vertragsparteien be-
endet. Jede Partei ist aber frei, einzelne Vereinbarungen über 
eine Zusammenarbeit jeweils mit einer Frist von drei Monaten 
zum Quartalsende durch schriftliche Erklärung gegenüber der 
jeweils anderen Seite zu kündigen.

§ 3 Nachlaufende Verpflichtungen

Im Falle der einseitigen Kündigung einer Vereinbarung trägt 
die kündigende Partei die durch die Kündigung entstehenden 
Kosten. Nachlaufende Kosten insbesondere der Abwicklung 
der gekündigten Vereinbarung tragen die Vertragsparteien je 
zur Hälfte, sofern sie nichts anderes vereinbaren.
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§ 4 Gegenseitiger Kostenausgleich

(1) Sofern in Teil 2 nicht abweichend geregelt, erfolgt ein ge-
genseitiger Kostenausgleich nur auf Basis gesonderter kirchen-
rechtlicher Regelung.

(2) Beim Ausgleich gegenseitiger Kosten werden nur tatsäch-
lich angefallene Kosten berücksichtigt. 

(3) Die entstandenen Kosten, insbesondere die Sach- und Per-
sonalkosten, werden auf die beteiligten (Erz-) Bistümer verteilt. 
Die genaue Verteilung regelt ein jährlich zu treffender Umlage-
beschluss der Generalvikare der beteiligten (Erz-)Bistümer. Die 
Kostenverteilung erfolgt jährlich im Rahmen der Haushaltspla-
nung, dem die Generalvikare der (Erz-)Bistümer zustimmen. 

Teil 2: Einzelne Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit

§ 5 Katholisches Büro Nordrhein-Westfalen

(1) Die Vertretung der allgemeinpolitischen kirchlichen Interes-
sen gegenüber staatlichen Verfassungsorganen erfolgt in Nord-
rhein-Westfalen durch das Katholische Büro in Düsseldorf.
Es wird vereinbart, dass diese Tätigkeit eine öffentliche Auf-
gabe ist und daher zwingend von einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts zu erbringen ist. Die Leistungen zur Er-
füllung von in diesem Zusammenhang stehenden Aufgaben 
und Dienstleistungen dürfen ausschließlich zwischen den ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts angeboten und er-
bracht werden, sofern diese nicht von der juristischen Person 
des öffentlichen Rechts selber erbracht werden.
Primärer Auftrag ist es, die Interessen der fünf (Erz-)Bistümer 
und damit der katholischen Kirche in NRW zu vertreten (Aus-
tausch mit der Landesregierung – der Staatskanzlei und den 
Ministerien –  sowie mit den Fraktionen und Abgeordneten im 
Landtag NRW). Insbesondere werden die Gesetzgebungsvor-
haben auf Landesebene beobachtet. In den Politikbereichen, 
die für die Kirche wichtig sind, wie z. B. die Schulpolitik, be-
gleitet das Katholische Büro die Vorbereitung von Gesetzen 
und politischen Entscheidungen. 

(2) Das Erzbistum Köln wird beauftragt, die organisatorischen, 
administrativen, personellen und räumlichen Voraussetzungen 
zu schaffen. Das Bistum Münster wird beauftragt, den Haus-
halt und die finanziellen Angelegenheiten zu verwalten. Des 
Weiteren werden durch das Bistum Münster sämtliche zentrale 
vorgehaltenen IT-Leistungen bereitgestellt.
Die Mitarbeitenden werden vom Erzbistum Köln angestellt 
oder von den anderen (Erz-)Bistümern gestellt. Zu den öffent-
lichen Aufgaben zählt auch diese Personalgestellung.

§ 6 Landesweite Rundfunkmedienarbeit

(1) Die landesweite Rundfunkmedienarbeit erfolgt in Nord-
rhein-Westfalen durch das Katholische Rundfunkreferat beim 
WDR in Köln und durch die Redaktion Katholische Kirche im 
Privatfunk NRW. Es wird vereinbart, dass diese Tätigkeit eine 
öffentliche Aufgabe ist und daher zwingend von einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts zu erbringen ist. Die Leis-
tungen zur Erfüllung von in diesem Zusammenhang stehenden 
Aufgaben und Dienstleistungen dürfen ausschließlich zwischen 
den juristischen Personen des öffentlichen Rechts angeboten 
und erbracht werden, sofern diese nicht von der juristischen 
Person des öffentlichen Rechts selber erbracht werden.

(2) Das katholische Rundfunkreferat beim WDR verantwor-
tet die zahlreichen Verkündigungssendungen im Hörfunk und 

Fernsehen beim WDR im Auftrag der fünf nordrhein-west-
fälischen (Erz-)Bischöfe in Verbindung mit den Diözesanbe-
auftragten in Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn. 
Dieser Auftrag fußt auf der verfassungsrechtlichen Veranke-
rung der kirchlichen Medienarbeit in Deutschland, wobei die 
„Drittsenderechte“ aktuell in § 19 Abs. 4 LRG NRW geregelt 
sind. 

(3) Das Erzbistum Köln wird beauftragt, die organisatorischen, 
räumlichen und administrativen Voraussetzungen für das ka-
tholische Rundfunkreferat beim WDR zu schaffen. Das Bis-
tum Münster wird beauftragt, die Haushaltsmittel über den 
überdiözesanen Haushalt bereitzustellen und die diesbezügli-
chen finanziellen Angelegenheiten zu verwalten.
Die Mitarbeitenden werden vom Erzbistum Köln angestellt 
oder von den anderen (Erz-)Bistümern gestellt. Zu den öffent-
lichen Aufgaben zählt auch diese Personalgestellung.

(4) Die Redaktion Katholische Kirche im Privatfunk NRW 
produziert im Auftrag der fünf (Erz )Bistümer in Nordrhein-
Westfalen Sendungen und Beiträge für Radio NRW, das Man-
telprogramm der 45 Lokalradios auf Basis der Drittsenderechte 
der Kirchen, die aktuell in § 19 Abs. 4 LRG NRW geregelt 
sind.

(5) Das Bistum Essen wird beauftragt, die organisatorischen, 
räumlichen, personellen und administrativen Voraussetzungen 
für die Redaktion Katholische Kirche im Privatfunk NRW zu 
schaffen. Das Bistum Münster wird beauftragt die Haushalts-
mittel über den überdiözesanen Haushalt bereitzustellen und 
die diesbezüglichen finanziellen Angelegenheiten zu verwalten.
Die Mitarbeitenden werden vom Bistum Essen angestellt oder 
von den anderen (Erz-)Bistümern gestellt. Zu den öffentlichen 
Aufgaben zählt auch diese Personalgestellung.

§ 7  Arbeitsgemeinschaft kath. Jugendarbeit /  
Jugendsozialarbeit

(1) Die Arbeitsgemeinschaft koordiniert auf der Ebene des 
Landes NRW die jugendpolitischen Aktivitäten der katholi-
schen Träger und dient dem Austausch und der Abstimmung 
in Bezug auf gemeinsame jugendpolitische und jugendpasto-
rale Fragestellungen und Entwicklungen zwischen den (erz-)
bischöflichen Fachabteilungen bzw. Fachstellen für Jugendpas-
toral und den in Landesarbeitsgemeinschaft organisierten Trä-
gern im Bereich Jugendarbeit / Jugend-sozialarbeit.
Es wird vereinbart, dass diese Tätigkeit eine öffentliche Auf-
gabe ist und daher zwingend von einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts zu erbringen ist. Die Leistungen zur Er-
füllung von in diesem Zusammenhang stehenden Aufgaben 
und Dienstleistungen dürfen ausschließlich zwischen den ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts angeboten und er-
bracht werden, sofern diese nicht von der juristischen Person 
des öffentlichen Rechts selber erbracht werden.
Die Arbeitsgemeinschaft berät das Katholische Büro in Bezug 
auf die gemeinsame jugendpolitische Positionierung der ka-
tholischen Kirche als freiem Träger der Jugendhilfe im Bereich 
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.
Zu den fachlich zu koordinierenden Aufgaben der Arbeitsge-
meinschaft gehört die Abstimmung gemeinsamer Aktivitäten 
im Rahmen der Jugendpastoral der (Erz-)- Bistümer. Dies be-
zieht sich u.a. auf überdiözesane Fortbildungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen, jugendpastorale (Groß-)Veranstaltungen 
und die Erstellung von übergreifenden Arbeitshilfen. 
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(2) Das Bistum Münster wird beauftragt, die organisatorischen, 
administrativen, personellen und räumlichen Voraussetzungen 
zu schaffen. Das Bistum Münster wird ebenfalls beauftragt, den 
Haushalt zu führen und die finanziellen Angelegenheiten zu 
verwalten.
Die Mitarbeitenden werden vom Bistum Münster angestellt 
oder von den anderen (Erz-)Bistümern gestellt. Zu den öffent-
lichen Aufgaben zählt auch diese Personalgestellung.

§ 8 Qualitätsmanagement Bischöfliche Schulen

(1) Die staatliche Qualitätsanalyse an den katholischen und 
(erz-)bischöflichen Schulen in NRW soll durch eine kirchliche 
Qualitätsprüfung gewährleistet werden. Die Qualitätsprüfenden 
arbeiten zur Durchführungen der Qualitätsanalyse mit den fünf 
Bezirksregierungen zusammen. Die allgemeine Fachaufsicht zur 
Qualitätsanalyse hat das zuständige Landesministerium.
Es wird vereinbart, dass diese Tätigkeit eine öffentliche Auf-
gabe ist und daher zwingend von einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts zu erbringen ist. Die Leistungen zur Er-
füllung von in diesem Zusammenhang stehenden Aufgaben 
und Dienstleistungen dürfen ausschließlich zwischen den ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts angeboten und er-
bracht werden, sofern diese nicht von der juristischen Person 
des öffentlichen Rechts selber erbracht werden.
Hierfür werden Qualitätsprüfende und unterstützendes Perso-
nal in den Erzbistümern Köln und Paderborn und im Bistum 
Münster angesiedelt. 

(2) Die vorgenannten Bistümer werden beauftragt, die orga-
nisatorischen, administrativen, personellen und räumlichen 
Voraussetzungen zu schaffen. Das Bistum Münster wird eben-
falls beauftragt, den Haushalt zu führen und die finanziellen 
Angelegenheiten zu verwalten.
Die Mitarbeitenden werden von den vorgenannten Bistümern, 
in denen sie angesiedelt sind, angestellt oder von den anderen 
(Erz-)Bistümern gestellt. Zu den öffentlichen Aufgaben zählt 
auch diese Personalgestellung.

§ 9 Personalwesen-Kommission

(1) Die Personalwesen-Kommission der (Erz-)Bistümer in 
Nordrhein-Westfalen (PWK NW) ist eine Kommission, die von 
den (Erz-)Bistümern in Nordrhein-Westfalen gemeinsam getra-
gen wird. Sie ist im Auftrag der Konferenz der Generalvikare in 
Nordrhein-Westfalen tätig und für solche Angelegenheiten im 
Personalwesen und Arbeitsrecht auf der überdiözesanen Ebene 
zuständig, die nicht in die Zuständigkeit der Regional-KODA 
Nordrhein-Westfalen fallen. Zu den Aufgaben der PWK NW 
gehört insbesondere die Beratung der Diözesanbischöfe bei der 
Schaffung und Pflege arbeitsrechtlicher Ordnungen (KODA-
Ordnung, KODA-Wahlordnung, Mitarbeitervertretungsord-
nung, Grundordnung u.a.) sowie ein Austausch bzw. eine Ab-
stimmung zu personalpolitischen Fragestellungen.
Es wird vereinbart, dass diese Tätigkeit eine öffentliche Aufgabe 
ist und daher zwingend von einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts zu erbringen ist, dies sind im Falle der Perso-
nalwesen-Kommission die (Erz-)Bistümer in NRW. Die Leis-
tungen zur Erfüllung von in diesem Zusammenhang stehenden 
Aufgaben und Dienstleistungen dürfen ausschließlich zwischen 
den juristischen Personen des öffentlichen Rechts angeboten 
und erbracht werden, sofern diese nicht von der juristischen 
Person des öffentlichen Rechts selber erbracht werden.

(2) Das Bistum Münster wird beauftragt, eine Geschäftsstelle 
einzurichten und die organisatorischen, administrativen, per-

sonellen und räumlichen Voraussetzungen zu schaffen. Das 
Bistum Münster wird ebenfalls beauftragt, den Haushalt zu 
führen und die finanziellen Angelegenheiten zu verwalten. Die 
Mitarbeitenden werden von einem der (Erz-)Bistümer oder 
von allen gemeinsam angestellt oder von einem (Erz-)- Bistum 
für die Aufgabe gestellt. Zu den öffentlichen Aufgaben zählt 
auch diese Personalgestellung.

(3) Zu den von den (Erz-) Bistümern zu erbringenden öffentli-
chen Aufgaben zählt auch die Schaffung der Voraussetzungen, 
die es Mitarbeitenden ermöglichen, Funktionen innerhalb der 
Kommission zu übernehmen.

§ 10 Regional-KODA NRW

(1) Die Kommission zur Ordnung des Diözesanen Arbeitsver-
tragsrechtes für den Bereich der (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, 
Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn 
(Regional-KODA NRW) ist eine paritätisch besetzte Arbeits-
rechtliche Kommission im Sinne der Grundordnung des kirch-
lichen Dienstes, die von den (Erz-)Bistümern in Nordrhein-
Westfalen gemeinsam getragen wird. Ihre Aufgabe besteht in 
der Beratung und Beschlussfassung von Rechtsnormen über 
Inhalt, Abschluss und Beendigung von Arbeitsverhältnissen  
(§ 3 Abs. 1 S. 1 KODA-Ordnung Nordrhein-Westfalen). 
Es wird vereinbart, dass diese Tätigkeit eine öffentliche Aufgabe 
ist und daher zwingend von einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts zu erbringen ist, dies sind im Falle der Regio-
nal-KODA NRW die (Erz-)Bistümer in NRW. Die Leistungen 
zur Erfüllung von in diesem Zusammenhang stehenden Aufga-
ben und Dienstleistungen dürfen ausschließlich zwischen den 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts angeboten und 
erbracht werden, sofern diese nicht von der juristischen Person 
des öffentlichen Rechts selber erbracht werden.

(2) Das Bistum Münster wird beauftragt, die organisatorischen, 
administrativen, personellen und räumlichen Voraussetzun-
gen für die Geschäftsstelle der Dienstgeberseite der Regional- 
KODA NRW zu schaffen. 
Das Erzbistum Köln wird beauftragt, die organisatorischen, 
administrativen, personellen und räumlichen Voraussetzun-
gen für die Geschäftsstelle der Mitarbeiterseite der Regional- 
KODA NRW zu schaffen. 
Das Bistum Münster wird beauftragt, den Haushalt der Regio-
nal-KODA NRW zu führen und die finanziellen Angelegen-
heiten zu verwalten.
Die Mitarbeitenden werden von einem der (Erz-)Bistümer 
oder von allen gemeinsam angestellt oder von den anderen 
(Erz-)Bistümern gestellt. Zu den öffentlichen Aufgaben zählt 
auch diese Personalgestellung.

(3) Zu den von den (Erz-)Bistümern zu erbringenden öffent-
lichen Aufgaben zählt auch die Schaffung der Voraussetzungen, 
die es Mitarbeitenden ermöglichen, Funktionen innerhalb der 
Kommission zu übernehmen.

§ 11 Kindertageseinrichtungen

(1) Im Rahmen der katholischen Kindertageseinrichtungen fin-
det eine gemeinsame Zusammenarbeit der (Erz-)Bistümer in 
Nordrhein-Westfalen statt, z. B. hinsichtlich kinderpastoraler Ar-
beit. Dies beinhaltet auch gemeinsame landesweite Fortbildun-
gen und Schulungen. Die Kooperation wird teilweise organisato-
risch und technisch über Koordinierungsstellen unterstützt.
Es wird vereinbart, dass diese Tätigkeit eine öffentliche Auf-
gabe ist und daher zwingend von einer juristischen Person des 
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öffentlichen Rechts zu erbringen ist. Die Leistungen zur Er-
füllung von in diesem Zusammenhang stehenden Aufgaben 
und Dienstleistungen dürfen ausschließlich zwischen den ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts angeboten und er-
bracht werden, sofern diese nicht von der juristischen Person 
des öffentlichen Rechts selber erbracht werden.

(2) Das Erzbistum Paderborn wird beauftragt, die organisato-
rischen, administrativen, personellen und räumlichen Voraus-
setzungen (Koordinierungsstelle) zu schaffen. Das Erzbistum 
Paderborn wird ebenfalls beauftragt, den Haushalt zu führen 
und die finanziellen Angelegenheiten zu verwalten.
Die Mitarbeitenden werden vom Erzbistum Paderborn ange-
stellt oder von den anderen (Erz-)Bistümern gestellt. Zu den 
öffentlichen Aufgaben zählt auch diese Personalgestellung.

§ 12 Polizeiseelsorge

(1) Im Rahmen der seelsorglichen und ethischen Begleitung 
der Polizei sowie bei der allgemeinen Organisation findet eine 
gemeinsame Zusammenarbeit der (Erz-)Bistümer in Nord-
rhein-Westfalen statt. Die Zusammenarbeit ist ein kirchlicher 
Dienst in der Arbeitswelt der Polizei und ausgerichtet auf die 
besonderen Belastungen und ethischen Anforderungen des 
Polizeiberufs.
Es wird vereinbart, dass diese Tätigkeit eine öffentliche Auf-
gabe ist und daher zwingend von einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts zu erbringen ist. Die Leistungen zur Er-
füllung von in diesem Zusammenhang stehenden Aufgaben 
und Dienstleistungen dürfen ausschließlich zwischen den ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts angeboten und er-
bracht werden, sofern diese nicht von der juristischen Person 
des öffentlichen Rechts selber erbracht werden.
Die Schwerpunkte der Katholischen Polizeiseelsorge sind ins-
besondere die seelsorgerliche Begleitung von Einsätzen der Be-
reitschaftspolizeihundertschaften, Ethik in der Weiterbildung 
der Einsatzkräfte, Kooperation mit evangelischer Polizeiseel-
sorge, Kooperation mit PSU Team der Polizei, Einzelbetreuung 
von Einsatzkräften, Fortbildungen und Liturgische Angebote. 
Dies beinhaltet auch gemeinsame landesweite Konferenzen, 
Fortbildungen und Schulungen.

(2) Das Erzbistum Köln wird beauftragt, die organisatorischen, 
administrativen, personellen und räumlichen Voraussetzungen 
zu schaffen. Das Bistum Münster wird beauftragt die Haushalts-
mittel über den überdiözesanen Haushalt bereitzustellen und die 
diesbezüglichen finanziellen Angelegenheiten zu verwalten.
Die Mitarbeitenden werden von einem der beteiligten (Erz-)
Bistümer angestellt oder von den anderen (Erz-)Bistümern ge-
stellt. Zu den öffentlichen Aufgaben zählt auch diese Personal-
gestellung.

§ 13  Seelsorge bei den Justizvollzugsanstalten des Landes 
NRW

(1) Im Rahmen der seelsorglichen und ethischen Begleitung 
der Gefängnisseelsorge findet eine gemeinsame Zusammen-
arbeit der (Erz-)- Bistümer in Nordrhein-Westfalen statt.
Es wird vereinbart, dass diese Tätigkeit eine öffentliche Auf-
gabe ist und daher zwingend von einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts zu erbringen ist. Die Leistungen zur Er-
füllung von in diesem Zusammenhang stehenden Aufgaben 
und Dienstleistungen dürfen ausschließlich zwischen den ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts angeboten und er-
bracht werden, sofern diese nicht von der juristischen Person 
des öffentlichen Rechts selber erbracht werden.

Dies beinhaltet gemeinsame landesweite Konferenzen, Fortbil-
dungen und Schulungen, Interessenvertretung gegenüber staat-
lichen Körperschaften und kirchlichen Stellen sowie die kolle-
giale Beratung. Der Informationsfluss zwischen den Diözesen 
des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Katholischen Büro und 
dem Justizministerium bezüglich aktueller Entwicklungen und 
Probleme im Justizvollzug und der Gefängnisseelsorge wird 
durch regelmäßige Treffen der Diözesanbeauftragten gewähr-
leistet. Hinzu kommen gemeinsame Stellungnahmen mit dem 
Katholischen Büro bei entsprechenden geplanten Gesetzesän-
derungen, die Beteiligung an Ökumenische Fachtagungen und 
die Mitarbeit in der Bundeskonferenz.

(2) Das Bistum Essen wird beauftragt, die organisatorischen, ad-
ministrativen, personellen und räumlichen Voraussetzungen zu 
schaffen. Das Bistum Münster wird beauftragt, den Haushalt zu 
führen und die finanziellen Angelegenheiten zu verwalten.
Die Mitarbeitenden werden von einem der beteiligten (Erz-)- 
Bistümer angestellt oder von den anderen (Erz-)- Bistum ge-
stellt. Zu den öffentlichen Aufgaben zählt auch diese Personal-
gestellung.

§ 14 Muttersprachliche Seelsorge

(1) Im Rahmen der pastoralen und seelsorgerischen Betreuung 
der verschiedenen muttersprachlichen Gemeinden der (Erz-)- 
Bistümer in Nordrhein-Westfalen findet durch Seelsorgen-
de eine gemeinsame Zusammenarbeit der (Erz-)Bistümer in 
NRW sowohl in pastoraler, seelsorgerischer und organisatori-
scher Sicht statt.
Es wird vereinbart, dass diese Tätigkeit eine öffentliche Auf-
gabe ist und daher zwingend von einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts zu erbringen ist. Die Leistungen zur Er-
füllung von in diesem Zusammenhang stehenden Aufgaben 
und Dienstleistungen dürfen ausschließlich zwischen den ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts angeboten und er-
bracht werden, sofern diese nicht von der juristischen Person 
des öffentlichen Rechts selber erbracht werden.

(2) Die Betreuung der verschiedenen Gemeinden erfolgt über 
die Bistumsgrenzen hinaus. In einem (Erz-)Bistum beauftragte 
und angestellte Seelsorgende sind teilweise auch für Gemein-
den in anderen Bistümern zuständig. 

(3) Die erforderlichen Sach- und Personalkosten werden ent-
sprechend des getätigten Aufwandes kostendeckend auf die  
jeweils partizipierenden (Erz-)Bistümer umgelegt.

§ 15 Katholisches Datenschutzzentrum in Dortmund

(1) Das Katholische Datenschutzzentrum nimmt als von den 
(Erz-)Bistümern Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn 
errichtete Körperschaft des öffentlichen Rechts die gesetzlichen 
Aufgaben der unabhängigen kirchlichen Datenschutzaufsicht 
wahr (vgl. Errichtungsdekret und Satzung, MBl. NRW 2015, 
S. 821). 
Gemäß Art. 91 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 i.V.m. §§ 42 ff. 
der jeweiligen bischöflichen Gesetze über den Kirchlichen Da-
tenschutz (KDG) ist diese Tätigkeit eine öffentliche Aufgabe 
und daher zwingend von einer juristischen Person des öffent-
lichen Rechts zu erbringen. Die Leistungen zur Erfüllung von 
in diesem Zusammenhang stehenden Aufgaben und Dienst-
leistungen dürfen ausschließlich zwischen den juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts angeboten und erbracht werden, 
sofern diese nicht von der juristischen Person des öffentlichen 
Rechts selber erbracht werden. 
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(2) Das Erzbistum Paderborn wird beauftragt, unter Wahrung 
der gesetzlich verankerten Unabhängigkeit der Datenschutz-
aufsicht die organisatorischen, administrativen, personellen 
und räumlichen Voraussetzungen zu schaffen. Das Bistum 
Münster wird beauftragt, die Haushaltsmittel über den über-
diözesanen Haushalt bereitzustellen und die diesbezüglichen 
finanziellen Angelegenheiten zu verwalten. Die Mitarbeiter 
werden vom Katholischen Datenschutzzentrum angestellt oder 
im Einzelfall von den anderen (Erz)- Bistümern gestellt. Zu 
den öffentlichen Aufgaben zählt auch diese Personalgestellung. 

§ 16 Prävention gegen Gewalt und sexualisierte Gewalt

(1) Prävention hat das Ziel, Risiko- bzw. Belastungsfaktoren 
zu minimieren, die ein zuvor als schützenswert definiertes Gut 
gefährden könnten, und Schutzfaktoren zu stärken, sodass die 
Wahrscheinlichkeit steigt, dass in Zukunft z. B. durch die Prä-
vention von sexualisierter Gewalt möglichst keine Übergriffe 
mehr passieren können und Kinder, Jugendliche und schutz-
bedürftige Erwachsene ausreichend geschützt werden. Es geht 
ferner darum, im Falle einer Grenzverletzung bzw. eines Über-
griffs den Schutz des/der Betroffenen und aller anderen Perso-
nen wieder sicher zu stellen. Im Rahmen der Prävention finden 
auf überdiözesaner Ebene eine Vernetzung der Präventionsbe-
auftragten, z. B. in Form eines gegenseitigen Erfahrungs- und 
Ideenaustausches, sowie gemeinsame Fortbildungen und Pro-
jektarbeiten statt. Es werden z. B. gemeinsame Materialien zu-
sammen entwickelt und gestaltet.
Es wird vereinbart, dass diese Tätigkeiten öffentliche Auf-
gaben und daher zwingend von einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts zu erbringen sind. Die Leistungen zur Er-
füllung von in diesem Zusammenhang stehenden Aufgaben 
und Dienstleistungen dürfen ausschließlich zwischen den ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts angeboten und er-
bracht werden, sofern diese nicht von der juristischen Person 
des öffentlichen Rechts selber erbracht werden.

(2)  Das Bistum Münster wird beauftragt, die Haushaltsmittel 
über den überdiözesanen Haushalt bereitzustellen und die dies-
bezüglichen finanziellen Angelegenheiten zu verwalten.

Teil 3: Schlussbestimmungen

§ 17 Datenschutz

Werden im Rahmen der einzelnen Vereinbarungen über eine 
Zusammenarbeit nach Teil 2 personenbezogene Daten als ge-
meinsam Verantwortliche nach § 28 KDG oder im Auftrag nach 
§ 29 KDG verarbeitet, verpflichten sich die Parteien, die entspre-
chenden Vereinbarungen nach dem KDG abzuschließen.

§ 18 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder 
undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder 
undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Ver-
trages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und 
durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaft-
lichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragspartei-
en mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung 
verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entspre-
chend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

§ 19 Vertragsänderungen

(1) Jedwede neue Vereinbarung über eine Zusammenarbeit 
zwischen den Vertragsparteien bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 

Aufnahme in das vorliegende Vertragswerk durch entsprechen-
de Einfügung eines Abschnitts in Teil 2 im Wege eines Nach-
tragsvertrags. In diesem Fall wird die Vertragsurkunde neu 
ausgefertigt und im jeweiligen amtlichen Verlautbarungsorgan 
aller Vertragsparteien veröffentlicht.

(2) Bei Beendigung einer Vereinbarung über eine Zusammen-
arbeit gelten die Regelungen des Abs. 1 entsprechend.

§ 20 Ratifizierung und Veröffentlichung

Die Vertragsparteien verpflichten sich, diese Vereinbarung 
durch Ratifizierung mittels eines Transformationsgesetzes in 
das eigene Bistumsrecht umzusetzen und dies im jeweiligen 
amtlichen Verlautbarungsorgan zu veröffentlichen.

§ 21 Inkrafttreten

Dieser Vertrag tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft.

Düsseldorf, 30. November 2022

Dr. Andreas Frick L.S. 
Bistum Aachen

Msgr. Klaus Pfeffer L.S. 
Bistum Essen

Msgr. Guido Assmann L.S. 
Erzbistum Köln

Dr. Klaus Winterkamp L.S. 
Bistum Münster

Prälat Thomas Dornseifer L.S. 
Erzbistum Paderborn

Nr. 13 Dekret zur Profanierung der Kapelle der Salvatoria-
nerinnen in Kerpen-Horrem

Auf Antrag von Pfarrer Hans-Gerd Wolfgarten, Rector eccle-
siae der Kapelle und Klosterkirche der Salvatorianerinnen in 
Kerpen-Horrem, vom 15. November 2022 verfüge ich hier-
mit gemäß can. 1222 § 2 CIC die Profanierung der Kapelle 
im Kloster der Salvatoriannerinnen in Kerpen-Horrem sowie 
gemäß can. 1238 § 1 in Verbindung mit can. 1212 CIC die 
Profanierung des darin befindlichen Altares. 

Die Profanierung der Kapelle und des Altares erfolgen mit so-
fortiger Wirkung. Ich gestatte, den Altar und das Tabernakel 
zu entfernen und baldmöglichst der Kirchengemeine in der 
Pfarrgemeinde St. Pater Pio in 67560 Krasnosilka, Ulica Sa-
dova 36, Kreis Odessa, Herrn Pfarrer Stanislaw Murawski in 
der Ukraine für die liturgische Nutzung in ihrer neu zu errich-
tenden Kirche zu übergeben. Möge dies dann den Menschen 
in diesen unruhigen Zeiten des Krieges die Möglichkeit zum 
Erhalt der Sakramente und zur Teilnahme an Gottesdiensten 
ermöglichen.

Wegen der augenblicklichen, kriegsbedingten Unsicherheiten 
wird das Mobiliar zunächst grenznah in Polen zwischengelagert. 

Alle sakralen Gegenstände und das komplette Inventar werden 
an die genannte Kirchengemeinde in der Ukraine übergeben, 
wo eine neue Kirche erbaut wird. Der Ansprechpartner für die 
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Übergabe ist Pater Wieslaw Kaczor SDS, Kloster Steinfeld. Das 
Reliquiengrab verbleibt in einer außerdem vorhandenen Kapelle 
im Haus der Begegnung in Horrem.

Begründung

Die Salvatorianerinnen werden das Kloster zeitnah verlassen. 
Das Gebäude selbst wird vom Rhein-Erft-Kreis zu profaner 
Nutzung übernommen. Einen besonderen „Sakralraumcharak-
ter“ besitzt die Kapelle nicht, zumal die komplette Ausstattung 
sowie die Fenster von der ukrainischen Gemeinde übernom-
men werden.

Für die regelmäßige Spendung der Sakramente stehen Kirchen 
im Seelsorgebereich Horrem/Sindorf zur Verfügung. Das Heil 
der Seelen ist durch gut zu erreichende Gottesdienstangebote 
im Seelsorgebereich folglich nicht in Gefahr. 

Nach sorgfältiger Würdigung aller Umstände war daher fest-
zustellen, dass die Voraussetzungen für die Profanierung  
der Kapelle der Salvatorianerinnen in Kerpen-Horrem gemäß 
can. 1222 § 2 CIC erfüllt sind und somit dem Antrag von  

Pfarrer Wolfgarten, Rector Ecclesiae, entsprochen werden 
konnte.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt für das Erzbistum Köln zu  
veröffentlichen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gemäß can. 1734 §§ 1 und 2 CIC kann innerhalb von zehn 
Tagen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt die Abänderung 
oder die Rücknahme dieses Dekrets beantragt werden. Der  
Antrag ist zu richten an den Erzbischof von Köln, Erzbischöf-
liches Haus, Kardinal-Frings-Straße 10, 50668 Köln.

Köln, 1. Dezember 2022

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nicola Löffler 
Erzbischöfliche Notarin

Nr. 14 Ausführungsbestimmungen zu § 2 Abs. 1 S. 3  
der Ordnung für die Verwaltung und Verwendung 
von Treuhandgeldern im Erzbistum Köln 

Köln, 21. Dezember 2022

Im Erzbistum Köln sollen zukünftig alle kirchlichen Rechts-
träger (Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände und 
Gemeindeverbände) zum Zweck der Vollständigkeit und der 
Transparenz Jahresabschlüsse nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auf-
stellen. Der Transparenz kirchlicher Finanzen dient auch die 
Ordnung für die Verwaltung und Verwendung von Treuhand-
geldern im Erzbistum Köln vom 8. Dezember 2022. Zu dieser 
werden die folgenden Ausführungsbestimmungen erlassen:

1. Für die Verwaltung der Treuhandgelder gelten grundsätzlich 
die Bestimmungen für die caritativen Mittel analog, wobei 
die Zweckbestimmung der verausgabten Mittel kirchliche 
und wohltätige Zwecke umfassen kann. Die zweckgemäße 
Verwendung treuhänderischer Mittel sowie die Dokumen-
tations- und Nachweispflicht liegt in der Verantwortung des 
Verfügungsberechtigten über die ihm anvertrauten Treu-
handgelder.

2. In der Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) 
des Finanz- und Rechnungswesens der Kirchengemeinde ist 
eine neue Kostenstelle (bei Bedarf erweiterbar) „Treuhand-
gelder des leitenden Pfarrers“ einzurichten. Das Ergebnis 
der Kostenstelle wird im Rahmen des Jahresabschlusses 
gegen ein eigenes Passivkonto (Treuhand) in der Bilanz 
abgeschlossen, d.h. der Bestand wird gesondert und somit 
nachvollziehbar in der Bilanz – getrennt vom weiteren Ver-
mögen des kirchlichen Rechtsträgers – ausgewiesen.

 Über die Barkasse im Pastoralbüro besteht die Möglichkeit 
für den Verfügungsberechtigten, Vorschüsse in bar zu er-
halten und Bareinzahlungen zu tätigen. Gesonderte Bank-
konten oder sonstige Geldanlagen sind nicht zulässig.

3. Die Belegführung und –weiterleitung an die zuständige 
Regionalrendantur hat im Auftrag des Verfügungsberech-

tigten  über das Pastoralbüro zu erfolgen. Für die Erfüllung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ist eine  
regelmäßige Erfassung der Aufwendungen und Erträge 
(Einnahmen und Ausgaben) erforderlich. Hierzu ist eine 
monatliche bzw. quartalsweise Weitergabe der Belege an die 
zuständige Regionalrendantur sicherzustellen, mindestens 
jedoch eine jährliche Übermittlung. 

4. Bestehende Bankkonten oder sonstige Geldanlagen sind 
vollständig auf die Kirchengemeinde mit der Zweck bindung 
„Treuhandgelder des leitenden Pfarrers“ zu übertragen bzw. 
einzuzahlen. Ausnahme bilden bestehende Barkassen.

5. Für wohltätige Unterstützungen können Ersatzbelege mit 
dem Hinweis „Unterstützung N.N.“ angelegt werden. Die 
Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen über das Pasto-
ralbüro ist unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmun-
gen möglich.

6. Die Annahme und Verwaltung von Treuhandgeldern ist an 
das jeweilige Amt gebunden. Entfällt der Dienst bzw. das 
Amt, sind die Bestände von Treuhandgeldern dem Nach-
folger im Amt zu übertragen.

7. Die Ausführungsbestimmungen sind auf die Treuhandgel-
der in der kategorialen Seelsorge sowie bei den (Kirchen-) 
Gemeindeverbänden analog anwendbar.

Diese Ausführungsbestimmungen treten zum 2. Januar 2023 
in Kraft.

Nr. 15 Ausführungsbestimmungen zur Ordnung für 
Messstipendien, Stolgebühren und Messstiftungen 
(Amtsblatt des Erzbistums Köln 1994, Nr. 223)

Köln, 21. Dezember 2022

Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen sind Wendepunkte im 
Leben der Gläubigen. Da hier den Menschen in einer Lebens-

Bekanntmachungen des Generalvikars
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situation begegnet wird, in der sie für die Frohe Botschaft be-
sonders offen sind, beinhalten sie auch immer eine pastorale 
Chance.

Gleichzeitig muss festgestellt werden, dass häufig nicht mehr 
die Pfarrkirche der bevorzugte Ort zur Spendung der Sakra-
mente ist, sondern für die Wahl der Kirche Merkmale wie Lage, 
Ausstattung und Atmosphäre ausschlaggebend sind. Dies stellt 
aber die betroffenen Kirchengemeinden finanziell vor besonde-
re Herausforderungen.

Unter Berücksichtigung des wohlwollenden Entgegenkom-
mens gegenüber den Gläubigen erlasse ich daher folgende Aus-
führungsbestimmungen:
1. Nach c. 848 CIC 1983 dürfen für die Spendung von Sak-

ramenten keine Gebühren erhoben werden. Stolgebühren 
sind nach der Ordnung für Messstipendien, Stolgebühren 
und Messstiftungen daher ausgesetzt.

2. Allerdings können nach Buchstabe B. Ziff. 2 der vorgenann-
ten Ordnung für „außergewöhnliche Aufwendungen“ im 
Rahmen der Spendung von Sakramenten „angemessene Be-
träge“ erhoben werden. Hierbei ist Folgendes zu beachten:
• In dem jedem Seelsorgebereich zur Verfügung stehen-

den (Wochenstunden-) Budget für das Personal Kir-
chengemeinden sind auch Sondergottesdienste mitum-
fasst. Daher ist der Personaleinsatz (z. B. Küsterdienst, 
Kirchenmusik) im Rahmen der Sondergottesdienste 
keine außergewöhnliche Aufwendung, die den Gläu-
bigen von der Kirchengemeinde in Rechnung gestellt 
werden kann. 

• Sofern für Sonderwünsche oder für besondere Auf-
wendungen, z.B. erhöhter Reinigungsaufwand, Kosten 
gegenüber den Gläubigen geltend gemacht werden, ist 
darauf zu achten, dass die Höhe der geltend gemachten 
Kosten grundsätzlich der Höhe der tatsächlich angefal-
lenen Kosten entspricht. Die notwendige Kostenerstat-
tung ist gegenüber den Gläubigen frühzeitig transpa-
rent zu machen.

• Der Ersatz der Aufwendungen ist auf das Konto der 
Kirchengemeinde zu überweisen. Es darf kein Bargeld 
angenommen werden. Es ist jeweils zu prüfen, ob für 
die Kostenerstattung Umsatzsteuer auszuweisen ist.

Diese Ausführungsbestimmungen treten zum 1. Januar 2023 
in Kraft.

Nr. 16 Ausführungsverordnung zu Art. 7a der Geschäfts-
anweisung für die Verwaltung des Vermögens in den 
Kirchengemeinden und Gemeindeverbänden der 
Erzdiözese Köln (AusfVO-GA Vorausgenehmigung)

Köln, 21. Dezember 2022

Gemäß Artikel 7 der Geschäftsanweisung für die Verwaltung 
des Vermögens in den Kirchengemeinden und Gemeindever-
bänden der Erzdiözese Köln (Geschäftsanweisung 2009) vom 
28. Juli 2009 (Amtsblatt des Erzbistum Köln 2009, Nr. 178, 
S. 194 ff.) bedürfen die dort aufgeführten Rechtsgeschäfte 
und Rechtsakte der Kirchenvorstände und der Vertretungen 
von Gemeindeverbänden und Kirchengemeindeverbänden zu 
ihrer Rechtsgültigkeit der schriftlichen Genehmigung der Erz-
bischöflichen Behörde.

§1 Vorausgenehmigung

Für die nachfolgend genannten Verträge wird unter den nach-
stehend genannten Voraussetzungen im Rahmen der Vor-
ausgenehmigung des Vermögensrates und des Konsultoren-
kollegiums die kirchenaufsichtsrechtliche Genehmigung als 
Vorausgenehmigung gemäß Artikel 7a Geschäftsanweisung 
2009 erteilt.

1. Mietverträge
Die nach Art. 7 Nr. 3 Geschäftsanweisung 2009 erforderliche 
Genehmigung der Erzbischöflichen Behörde zum Abschluss 
von Mietverträgen über Wohnraum oder gewerbliche Räume 
wird im Voraus erteilt, wenn 
– der Mietvertrag dem jeweils aktuellen Muster für Wohn-

raummietverträge oder Mietverträge über gewerbliche Räume 
eines Haus- und Grundbesitzervereins entspricht,

– die im Vertragsmuster zugelassenen Wahlmöglichkeiten zu-
treffend ausgefüllt sind,

– in dem Vertrag keine Änderungen oder Streichungen vor-
genommen wurden,

– der vereinbarte Mietzins (Nettomiete) mindestens der orts-
üblichen Vergleichsmiete oder dem zuletzt veröffentlichten 
Mietspiegel oder bei sozial gefördertem Wohnungsbau der 
Kostenmiete entspricht, deren letzte Festsetzung nicht älter 
als fünf Jahre ist,

– bei der Vermietung sozial geförderten Wohnraums ein gülti-
ger Wohnberechtigungsschein vorgelegt wurde, und

– der Mietvertrag nicht befristet wurde.

Diese Regelung gilt nicht für Dienstwohnungen und Immobi-
lien, die Dienstwohnungen enthalten. 

Der Kirchenvorstandsbeschluss hat folgenden Vermerk zu ent-
halten: 
„Dieser Mietvertrag ist gemäß § 1 Nr. 1 AusfVO-GA Voraus-
genehmigung kirchenaufsichtsrechtlich im Voraus genehmigt.“ 

Dem Erzbischöflichen Generalvikariat ist eine Kopie des unter-
zeichneten und gesiegelten Vertrages samt Anlagen sowie der 
Kirchenvorstandsbeschluss zu übersenden.

2. Stellplatz- und Garagenmietverträge
Die nach Art. 7 Nr. 3 Geschäftsanweisung 2009 erforderliche 
Genehmigung der Erzbischöflichen Behörde zum Abschluss 
von Stellplatz- und Garagenmietverträgen wird im Voraus er-
teilt, wenn 

– der Mietvertrag dem jeweils aktuellen Muster für entspre-
chende Verträge eines Haus- und Grundbesitzervereins ent-
spricht,

– die im Vertragsmuster zutreffenden Wahlmöglichkeiten zu-
treffend ausgefüllt sind,

– in dem Vertrag keine Änderungen oder Streichungen vor-
genommen wurden, und

– der vereinbarte Mietzins (Nettomiete) mindestens der orts-
üblichen, marktgerechten Miete entspricht.

Der Kirchenvorstandsbeschluss hat folgenden Vermerk zu ent-
halten: 
„Dieser Mietvertrag ist gemäß § 1 Nr. 2 AusfVO-GA Voraus-
genehmigung kirchenaufsichtsrechtlich im Voraus genehmigt.“
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Dem Erzbischöflichen Generalvikariat ist eine Kopie des unter-
zeichneten und gesiegelten Vertrages samt Anlagen sowie der 
Kirchenvorstandsbeschluss zu übersenden.

3. Orgelpflegeverträge
Die nach Art. 7 Nr. 2 lit. e) Geschäftsanweisung 2009 erfor-
derliche Genehmigung der Erzbischöflichen Behörde zum Ab-
schluss von Orgelpflegeverträgen wird im Voraus erteilt, wenn 
– der Orgelpflegevertrag dem aktuellen Muster des Erz-

bischöflichen Generalvikariates entspricht,
– das vereinbarte Entgelt den im Amtsblatt des Erzbistums 

Köln zuletzt veröffentlichten Werten entspricht, und
– der Vertrag mit einer Frist von längstens einem Jahr gekün-

digt werden kann.

Bei Orgelpflegeverträgen neu errichteter Orgeln reicht es aus, 
dass der Vertrag nach Ablauf der vereinbarten Gewährleis-
tungsfrist kündbar ist. 

Der Kirchenvorstandsbeschluss hat folgenden Vermerk zu ent-
halten: 
„Dieser Mietvertrag ist gemäß § 1 Nr. 3 AusfVO-GA Voraus-
genehmigung kirchenaufsichtsrechtlich im Voraus genehmigt.“

Dem Erzbischöflichen Generalvikariat ist eine Kopie des un-
terzeichneten und gesiegelten Vertrages sowie der Kirchenvor-
standsbeschluss zu übersenden. 

4. Glockenwartungsverträge
Die nach Art. 7 Nr. 2 lit. e) Geschäftsanweisung 2009 erfor-
derliche Genehmigung der Erzbischöflichen Behörde zum Ab-
schluss von Glockenwartungsverträgen wird im Voraus erteilt. 

Der Kirchenvorstandsbeschluss hat folgenden Vermerk zu ent-
halten: 
„Dieser Mietvertrag ist gemäß § 1 Nr. 4 AusfVO-GA Voraus-
genehmigung kirchenaufsichtsrechtlich im Voraus genehmigt.“

Dem Erzbischöflichen Generalvikariat ist eine Kopie des un-
terzeichneten und gesiegelten Vertrages sowie der Kirchenvor-
standsbeschluss zu übersenden. 

5. Kapitalanlagen auch KGV

Die nach Art. 7 Nr. 2 lit. d) Geschäftsanweisung 2009 erforder-
lichen Genehmigung der Erzbischöflichen Behörde zum Erwerb, 
zur Belastung und Veräußerung von Wertpapieren und Anteil-
scheinen (Kapitalanlagen) wird bis zu einem Gegenstandswert 
von bis zu 100.000,00 Euro in Bezug auf den jeweiligen kirchen-
gemeindlichen Fonds im Voraus erteilt, wenn die Kapitalanla-
ge in Bezug auf den jeweils betroffenen kirchengemeindlichen 
Fonds entsprechend der Anlagerichtlinien für das Kapitalver-
mögen der Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände und 
Gemeindeverbände im Erzbistum Köln (KAnlageRL) vom 1. 
Januar 2022 in der jeweils geltenden Fassung angelegt wurde. 

Der Kirchenvorstandsbeschluss hat folgenden Vermerk zu ent-
halten: 
„Die Kapitalanlage entspricht den Anlagerichtlinien für das 
Kapitalvermögen der Kirchengemeinden, Kirchengemeinde-
verbände und Gemeindeverbände im Erzbistum Köln (KAn-
lageRL) vom 1. Januar 2022 in der jeweils geltenden Fassung 
und ist daher nach § 1 Nr. 5 AusfVO-GA kirchenaufsichts-
rechtlich im Voraus genehmigt.“ 

Dem Erzbischöflichen Generalvikariat ist der Kirchenvor-
standsbeschluss zu übersenden. 

6. Friedhofssatzungen
Die nach Art. 7 Nr. 1 lit. o) der Geschäftsanweisung 2009 erfor-
derliche Genehmigung der Erzbischöflichen Behörde für Fried-
hofssatzungen wird im Voraus erteilt, wenn die Friedhofssatzung 
dem jeweils aktuellen Muster des Erzbistums Köln entspricht. 

Diese Vorausgenehmigung gilt nicht für Friedhofsgebühren-
satzungen. 

Der Kirchenvorstandsbeschluss hat folgenden Vermerk zu ent-
halten: 
„Diese Friedhofssatzung ist gemäß § 1 Nr. 6 AusfVO-GA Vo-
rausgenehmigung kirchenaufsichtsrechtlich im Voraus geneh-
migt.“ 

Dem Erzbischöflichen Generalvikariat ist eine Kopie der Fried-
hofssatzung samt Anlagen sowie der Kirchenvorstandsbeschluss 
zu übersenden.

7. Gattungsvollmachten für KV- und KGV-Ausschüssen
Die nach Art. 7 Nr. 1 lit. n) Geschäftsanweisung 2009 erfor-
derliche Genehmigung der Erzbischöflichen Behörde für Gat-
tungsvollmachten wird im Voraus erteilt, wenn sie den jeweils 
aktuellen Mustern für Gattungsvollmachten des Erzbischöf-
lichen Generalvikariates für KV-Ausschüsse und KGV-Aus-
schüsse entsprechen. 

Der Kirchenvorstandsbeschluss hat folgenden Vermerk zu ent-
halten: 
„Diese Gattungsvollmacht ist gemäß § 1 Nr. 7 AusfVO-GA 
Vorausgenehmigung kirchenaufsichtsrechtlich im Voraus ge-
nehmigt.“ 

Dem Erzbischöflichen Generalvikariat ist eine Kopie der unter-
schriebenen und gesiegelten Gattungsvollmacht sowie der Kir-
chenvorstandsbeschluss zu übersenden.

8.  Reiseverträge der Kirchengemeinde oder  
des Kirchengemeindeverbands

Die nach Art. 7 Nr. 1 lit. l) Geschäftsanweisung 2009 erfor-
derliche Genehmigung der Erzbischöflichen Behörde zum  
Abschluss von Reiseverträgen bis zu einem Reisepreis von 
100.000 € wird im Voraus erteilt, wenn
– die Kirchengemeinde oder der Kirchengemeindeverband als 

Reiseveranstalter auftreten,
– eine Gesamtheit von mindestens zwei verschiedenen Arten 

von Reiseleistungen für den Zweck der selben Reise angebo-
ten wird,

– die gesetzlich vorgegebenen Formblätter für die Unterrich-
tung des Reisenden bei Pauschalreisen verwendet werden,

– die gesetzliche Verpflichtung zur Reisepreissicherung durch 
den Abschluss eines Versicherungsvertrages erfüllt ist und

– die versicherte Leistung der Reisepreissicherung den gesetz-
lichen Vorschriften entspricht,

oder,
– wenn die Kirchengemeinde oder der Kirchengemeindever-

band einen Reiseveranstalter beauftragt. 

§2 Revision durch die Stabsabteilung Rechnungskammer

Die Stabsabteilung Rechnungskammer wird beauftragt, bei 
den regelmäßigen Rechnungsprüfungsterminen die Vorgänge 
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einer besonderen Prüfung zu unterziehen, bei denen gemäß 
Artikel 7a Geschäftsanweisung 2009 in Verbindung mit dieser 
Ausführungsverordnung die Genehmigung der Erzbischöfli-
chen Behörde vorab erteilt wurde. 

§3 Inkrafttreten

Diese Ausführungsverordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 
Zugleich tritt die Ausführungsverordnung zu Artikel 7a der Ge-
schäftsanweisung für die Verwaltung des Vermögens in den Kir-
chengemeinden und Gemeindeverbänden der Erzdiözese Köln 
(AusfVO-GA Vorausgenehmigung Nutzungs- und Wartungsver-
träge, Kapitalanlagen) vom 15. November 2010 (Amtsblatt des 
Erzbistums Köln 2011, S. 9 ff., zuletzt geändert am 1. Juni 2016, 
Amtsblatt des Erzbistums Köln 2016, S. 280 f.) außer Kraft. 

Nr. 17 Besondere Hinweise zum Tokyo-Sonntag  
am 29. Januar 2023

Köln, 16. November 2022

Wie in den vergangenen rund 70 Jahren wird auch am diesjäh-
rigen letzten Sonntag im Januar (29.01.2023) die Kollekte für 
die Gebets- und Hilfsgemeinschaft mit der Erzdiözese Tokyo ge-
halten.

Diese Kollekte geht zurück auf eine Initiative des damaligen Köl-
ner Erzbischofs Josef Kardinal Frings, der mit einem Zeichen der 
Solidarität gegenüber einer Schwesterkirche die Dankbarkeit der 
deutschen Katholiken über das Ende des Krieges zum Ausdruck 
bringen wollte. 

Heute mag sich mancher fragen, ob dieses Engagement noch 
zeitgemäß ist, gehört doch Japan zu den reichsten Ländern der 
Welt. Tatsächlich benötigt das Erzbistum Tokyo inzwischen kei-
ne materielle Unterstützung mehr, um seinen Verpflichtungen 
nachkommen zu können. Aus diesem Grunde wurde der Zweck 
der Kollekte vor einigen Jahren umgewidmet, um gemeinsam 

mit der Erzdiözese Köln die Katholiken in Myanmar zu unter-
stützen. Sie sind 2% der Bevölkerung und leben als kleine Min-
derheit und Diasporagemeinde. Unter der aktuellen Militärdik-
tatur sind sie besonderen Repressalien ausgesetzt.

So bitten wir um eine großherzige Spende, die heute gemeinsam 
in den Erzbistümern Tokyo und Köln durchgeführt wird.

Der Tokyo-Sonntag steht im Zeichen des zweiten Jahrestages des 
Militärputsches in Myanmar am 01.12.2021. Dazu findet am 
29.01.2023 um 10 Uhr ein zentraler Gottesdienst in der Hohen 
Domkirche statt, an dem auch Burmesen und Japaner teilneh-
men werden.

Nr. 18 Informations- und Besinnungswochenende  
„Priester – ein Weg für mich?“

Köln, 25. November 2022

Die Diözesanstelle für Berufungspastoral und das Collegium 
Albertinum in Bonn, Priesterausbildungsstätte des Erzbistums 
Köln, laden Interessenten am Priesterberuf zu einem Informa-
tions- und Besinnungswochenende vom 3. bis 5. Februar 2023 
ein. An diesem Wochenende werden Informationen über den 
Beruf des Priesters, seine Ausbildung und das Studium der Theo-
logie gegeben und es besteht die Gelegenheit das Haus, die dort 
lebenden Studenten und Priester kennenzulernen.

Beginn: Freitag, 03.02.2023, ab 18.00 Uhr 
Ende: Sonntag, 05.02.2023, ca. 13.00 Uhr

Eingeladen sind junge Erwachsene (ab 16 Jahren), Schüler,  
Abiturienten, Studierende und Interessierte aus dem Berufs-
leben. Es entstehen keine Kosten.

Anmeldung und Information bei Herrn Gerald Mayer, Leiter 
der Diözesanstelle für Berufungspastoral, Tel.: 0221/1642-7501, 
E-Mail: berufen@erzbistum-koeln.de, www.berufen.de. 

Personalia

Nr. 19 Personalchronik

KLERIKER

Vom Herrn Erzbischof wurde ernannt am:
01.08. Pater Martin Löwenstein SJ, im Einvernehmen mit sei-

nem Ordensoberen, zum Schulseelsorger am Aloisius-
kolleg in Bonn.

01.09. Herr Pfarrer Marcos Keel Coelho Pereira bis zum  
31. August 2027 zum Diözesanrichter am Erzbischöf-
lichen Offizialat. 

01.10. Pater Marcio-Antonio Lenzen Lisboa OFM, im Einver-
nehmen mit seinem Ordensoberen, zum Pfarr vikar an 
der Pfarrei St. Lambertus (Basilika minor) im Stadtde-
kanat Düsseldorf.

21.10. Herr Pfarrer Malwin März mit Wirkung vom  
1. November 2022 zum Seelsorger an den Alten-
heimen im Seelsorgebereich Frechen sowie zum 
Subsidiar an den Pfarreien Hl. Geist in Frechen-

Bachem, St. Antonius in Frechen-Habbelrath,  
St. Audomar in Frechen, St. Mariä Himmelfahrt in 
Frechen-Greffrath, St. Maria Königin in Frechen, St. 
Sebastianus in Frechen-Königsdorf, St. Severin in 
Frechen und St. Ulrich in Frechen-Buschbell im Seel-
sorgebereich Frechen des Kreisdekanates Rhein-Erft-
Kreis.

24.10. Pater Tijo Goerge CMI weiterhin mit Wirkung vom  
1. September 2023 bis zum 31. August 2028, im Ein-
vernehmen mit seinem Ordensoberen, zum Pfarr vikar 
an der Pfarrei Heilige Familie in Köln im Stadtdekanat 
Köln.

24.10. Herr Pfarrer Norbert Grund mit Wirkung vom 1. No-
vember 2022, unter Beibehaltung seiner bisherigen 
Aufgaben, zum Rector ecclesiae an der Kapelle des Erz-
bischöflichen St.-Adelheid-Gymnasiums in Bonn im 
Stadtdekanat Bonn.

24.10. Herr Pfarrer Hartmut Kriege weiterhin bis zum  
30. November 2023 zum Subsidiar an den Pfarreien St. 

https://www.berufen.de
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Elisabeth in Bonn, St. Nikolaus in Bonn-Kessenich, St. 
Winfried in Bonn und St. Quirinus in Bonn-Dotten-
dorf im Seelsorgebereich Bonn-Süd des Stadtdekanates 
Bonn.

02.11. Herr Prälat Heinz-Manfred Jansen weiterhin bis zum 
31. Oktober 2023 zum Subsidiar an den Pfarreien  
St. Josef und Martin in Langenfeld und St. Gereon 
und Dionysius in Monheim am Rhein im Kreisdeka-
nat Mettmann.

02.11. Herr Diakon Jürgen Wies weiterhin bis zum 31. Okto-
ber 2023 zum Diakon mit Zivilberuf an den Pfarreien 
St. Jacobus in Hilden und St. Chrysanthus und Daria 
in Haan im Kreisdekanat Mettmann.

14.11. Msgr. Bernhard Auel weiterhin bis zum 31. Januar  
2024 zum Subsidiar an den Pfarreien St. Martin 
(Basilika minor) in Bonn und St. Petrus in Bonn im 
Stadtdekanat Bonn.

14.11. Pater Emanuel Yohanes Poety CSsR mit Wirkung 
vom 1. Januar 2023 befristet bis zum 31. Dezember  
2025, im Einvernehmen mit seinem Ordensobe-
ren, zum Kaplan an den Pfarreien St. Aegidius in 
Bornheim-Hemmerich, St. Albertus Magnus in 
Bornheim-Dersdorf, St. Gervasius und Protasius in 
Bornheim-Sechtem, St. Joseph in Bornheim-Kar-
dorf, St. Markus in Bornheim-Roisdorf, St. Martin 
in Bornheim-Merten, St. Michael in Bornheim-Wal-
dorf und St. Walburga in Bornheim-Walberberg im 
Seelsorgebereich Bornheim - Vorgebirge, St. Aegidius 
in Bornheim-Hersel, St. Evergislus in Bornheim-Bre-
nig, St. Georg in Bornheim -Widdig, St. Sebastian in 
Bornheim-Roisdorf und St. Servatius in Bornheim im 
Seelsorgebereich Bornheim -  An Rhein und Vorge-
birge, St. Jakobus in Alfter-Gielsdorf, St. Lambertus 
in Alfter-Witterschlick, St. Mariä Hilf in Alfter-Vol-
mershoven, St. Mariä Himmelfahrt in Alfter-Oede-
koven und St. Matthäus in Alfter im Seelsorgebereich 
Alfter des Kreisdekanates Rhein-Sieg-Kreis.

14.11. Herr Prälat Dr. Karl-Heinz Vogt weiterhin bis zum 
30. November 2023 zum Subsidiar an der Pfarrei Zu 
den Hl. Rochus, Dreikönigen und Bartholomäus in 
Köln sowie an den Pfarreien St. Peter in Köln-Ehren-
feld und St. Joseph und St. Mechtern in Köln-Ehren-
feld im Seelsorgebereich Ehrenfeld des Stadtdekanates 
Köln.

15.11. Pater Dr. theol. Pious Alex CMI mit Wirkung vom  
1. Dezember 2022 befristet bis zum 31. August 2023, 
im Einvernehmen mit seinem Ordensoberen, zum 
Pfarrvikar mit dem Titel Pfarrer an der Pfarrei St.  
Marien in Wachtberg im Kreisdekanat Rhein-Sieg-
Kreis.

15.11. Herr Kaplan Uzoma Emenogu mit Wirkung vom 
1. Dezember 2022 befristet bis zum 31. Dezember 
2023, im Einvernehmen mit seinem Heimatbischof, 
zum Kaplan an der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit De-
rendorf/Pempelfort in Düsseldorf im Stadtdekanat 
Düsseldorf.

15.11. Herr Pfarrer Hans-Volkhard Stormberg weiterhin bis 
zum 29. Februar 2024 zum Subsidiar an der Pfarrei St. 
Bonifatius in Düsseldorf im Stadtdekanat Düsseldorf.

15.11. Herr Pfarrer Karl-Heinz Sülzenfuß weiterhin bis zum 
31. Dezember 2023 zum Subsidiar an der Pfarrei  
St. Franziskus Xaverius in Düsseldorf im Stadtdekanat 
Düsseldorf.

16.11. Pater Louis Bongers SDS weiterhin bis zum 29. Febru-
ar 2024 zum Subsidiar zur besonderen Verfügung des 
Stadtdechanten im Stadtdekanat Solingen. 

16.11. Herr Kaplan Paul Gowan Gokok weiterhin bis zum 
31. August 2023, im Einvernehmen mit seinem  
Heimatbischof, zum Subsidiar an den Pfarreien Herz 
Jesu in Wuppertal-Elberfeld und St. Laurentius in 
Wuppertal-Elberfeld im Stadtdekanat Wuppertal.

Der Herr Erzbischof hat am:
31.07. Pater Christian Braunigger SJ, im Einvernehmen mit 

seinem Ordensoberen, als Schulseelsorger am Aloisius-
kolleg in Bonn entpflichtet.

22.11. Herrn Pfarrer Dr. Gero Weishaupt als Diözesanrichter 
entpflichtet.

29.11. Herrn Kaplan Johannes Winkeler mit Wirkung vom 1. 
Dezember 2022 bis auf Weiteres freigestellt.

06.12. den Verzicht von Herrn Pfarrer Michael Dederichs ange-
nommen und ihn als Pfarrer an der Pfarrei St. Antonius 
und Benediktus in Düsseldorf im Stadtdekanat Düssel-
dorf entpflichtet sowie bis zum 31. März 2024 von sei-
nen Aufgaben im priesterlichen Dienst des Erzbistums 
Köln freigestellt.

Dem Erzbistum Köln inkardiniert wurde am:
11.10. Herr Pfarrer Stefan Ochalski.

Es starb im Herrn am:
27.11. Pfarrer i. R. Albrecht Tewes, 84 Jahre.

LAIEN IN DER SEELSORGE

Es wurde beauftragt am:
24.10. Frau Beatrix Reese mit Wirkung vom 1. November 

2022 mit der Leitung von Begräbnisfeiern in der Pfarrei 
St. Antonius und Benediktus in Düsseldorf im Stadt-
dekanates Düsseldorf.

24.10. Frau Julia Thiele mit Wirkung vom 1. November 2022 
mit der Leitung von Begräbnisfeiern in der Pfarrei St. 
Antonius und Benediktus in Düsseldorf im Stadtdeka-
nates Düsseldorf.

24.10. Herr Winfrid Schäfer mit Wirkung vom 1. November 
2022 mit der Leitung von Begräbnisfeiern in der Pfarrei 
St. Antonius und Benediktus in Düsseldorf im Stadt-
dekanates Düsseldorf.

24.11. Herr Karl-Heinz Jedlitzke mit Wirkung vom 1. De-
zember 2022 mit der Leitung von Begräbnisfeiern in 
den Pfarreien der Seelsorgebereiche Engelskirchen und 
Oberberg Mitte im Kreisdekanat Oberbergischer Kreis.

24.11. Frau Sigrid Jedlitzke mit Wirkung vom 1. Dezember 
2022 mit der Leitung von Begräbnisfeiern in den Pfar-
reien der Seelsorgebereiche Engelskirchen und Ober-
berg Mitte im Kreisdekanat Oberbergischer Kreis.

24.11. Herr Simon Miebach mit Wirkung vom 1. Dezember 
2022 mit der Leitung von Begräbnisfeiern in den Pfar-
reien der Seelsorgebereiche Engelskirchen und Ober-
berg Mitte im Kreisdekanat Oberbergischer Kreis.

Aus dem Dienst ausgeschieden ist am:
31.12. Frau Sarah Didden.
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Weitere Mitteilungen

Nr. 20 Priesterexerzitien Benediktinerabtei Weltenburg

06. – 10. März 2023  
(Beginn: 17:30 Uhr; Ende: ca. 9:00 Uhr)
Das Leben des Priesters heute
Schweigeexerzitien für Priester und Diakone
Ltg: Prof. Dr. Ludwig Mödl, München

09. – 13. Oktober 2023  
(Beginn: 17:30 Uhr; Ende: ca. 9:00 Uhr)
Die Bergpredigt
Schweigeexerzitien für Priester und Diakone
Ltg: Prof. Dr. Ludwig Mödl, München

13. – 18. November 2023  
(Beginn: 17:30 Uhr; Ende: ca. 9:00 Uhr)
„Gott, du mein Gott, dich suche ich – meine Seele dürstet 
nach dir“ (Ps 63, 2)

Schweigeexerzitien für Priester und Diakone
Ltg: Dr. Wilfried Hagemann, Münster

04. – 08. Dezember 2023  
(Beginn; 17:30 Uhr; Ende: ca. 9:00 Uhr)
„Mein Geliebter ist mein und ich bin sein; er weidet in den 
Lilien.“ (Hld 2,16)
Biblische Exerzitien mit dem Hohenlied
Schweigeexerzitien für Priester und Diakone
Ltg: Prof. Dr. Franz Sedlmeier, Augsburg

Information und Anmeldung: 
Benediktinerabtei Weltenburg 
Haus St. Georg 
93309 Weltenburg 
Tel. 09441/6757-500 
Fax. 09441/6757-537

Herausgegeben vom Erzbischöflichen Generalvikariat, Marzellenstr. 32, 50668 Köln 
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